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Wir kürzen ab
Um Einsparungen zu erzielen, werden wir in Zukunft folgende Kurzungen

allmählich durchfuhren:

AG. b Arbeitgebei
AN. = Arbeitnehmer

AIV. = Arbeitslosenversicherung
AngV. = Angestelltenversicherung
AOKk. = Allgemeine Ortskrankenkasse

BesOKk. ss Besondere Ortskrankenkasse

BG. = Berufsgenossenschaft
E. = Entscheidung
FH. = Familienhilfe

FWH. = Familienwochenhilfe

HdK. = Hauptverband deutscher Kranken¬

kassen

InvV. = Invalidenversicherung
KG. — Krankengeld
Kk. = Krankenkasse

KnKk. = Knappschaftskrankenkasse
KnPV. = Knappschaftspensionsversicherung
KnV. — Knappschaftsversicherung
KPfl. = Krankenpflege
KV. = Krankenversicherung
IVA. = Landesversicherungsanstalt

IVAmt. — Landesversicherungsamt
LKk. = Landkrankenkasse

OVA. — Oberversicherungsamt
RAM. — Reichsarbeitsministerium

RfAuA. ob Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung

RfA. = Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte
RSpr. s Rechtsprechung
RVA. — Reichsversicherungsamt
RVO. — Reichsversieherungsordnung
Stg. = Sterbegeld
SV. = Sozialversicherung
UV. = Unfallversicherung
VA. m Versicherungsamt
VBer. = Versicherungsberechtigung
VFr. = Versicherungsfreiheit
VL = Versicherungsleistungen
VPfL = Versicherungspflicht
VTr. = Versicherungsträger
WH. = Wochenhilfe

Wir bitten unsere Leser und Mitarbeiter, diese in Zukunft ständig wiederkehrenden

Abkürzungen beachten zu wollen. Die Schriftleitung.
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Arbeitslosen- und Krankenversicherung nach

der Notverordnung
Die im RGBl. 1931 Seite 537 veröffentlichte

letzte Notverordnung hat wiederum einige Acn-

«lerungen an der Arbeitslosenversicherung
«MV.) vorgenommen, die auch die KV. und die

Kkn. in ihrer Eigenschaft als Einzugsstellen für

rlie Arbeitslosenbeiträge berühren.

In einem neuen § 74c zum AVAVG. wird b«e-

stimmt, daß eine Beschäftigung bei Abkömm¬

lingen oder deren Eh-egatten und bei Stief- und

Pflegekindern der AlV.-pflicht nicht unterliegt.

Abkömmlinge sind Personen, deren eine von

r anderen abstammt, die also in gerader
iie miteinander verwandt sind. (Vgl. §§ 1589,

1001 ff. BGB). Wird ein AN. durch sein Kind

Sl Kindeskind (Enkel), durch deren Ehegatten
oder durch sein Stief- oder Pfl«egekind gegen

gelt von wirtschaftlicher Bedeutung b«e~

schaftigt, dann ist diese Beschäftigung auch

dsfin arbeitslosenversicherungs f r e i
,
wenn sie

i r KV. und AngV. untersteht. Die Beitrags-
iheit ist von dem AG. des Beschäftigten der

mdigen Kk. binnen drei Tagen nach B«e~

einn des Beschäftigungsverhältnisses schrift¬

lich anzuzeigen. Wird die Befreiungsanzeige
rieht form- und fristgerecht erstattet, dann hat

et AG. seinen Beitragsteil, den halben Arbeits-

enbeitrag, bis zum Ende derjenigen Kalender¬

woche zu entrichten, in welcher dir Anzeige
i der Kk. als Einzugsstelle eingeht. (§§ 85a,

143/i AVAVG) Werden Beschäftigungen durch

kömmlinge oder deren Ehegatten oder durch

rf- und Pflc-«ji kinder, die bisher der A1V.-

icht unterlagen, auf Grund des neuen § 74c

'• -itslosenversicherungsfrei, so ist die VFr.

( hträglich anzuzt-ig«M .

die Folgen der schweren Wirtschaftskrise

» mildern und eiie Arbeitskollegen vor einer

Arbeitslosigkeit zu schützen, beben die

V in anerkennenswerter Solidarität vielfach

ihren AG. vereinbart, daß bei einem Ar-

smanffel keine Entlassungen tttfinden,
I nur ein Teil der Beschäftigten die Ar-

t aussetzt oder daß planmäßig immer nur

leil der Beschäftigten entlassen und nach
r bestimmten Zeit wieder eingestellt wird.

Gustav Wasewitz, Berl n-Friedrichshagen

Diese Vorgänge veranlaßten die Reichsregi«e-

rung, durch einen neuen § 89b zum AVAVG.

folgendes bestimmen zu lassen:

„Besteht in einem Betriebe eine Vereinbarung
mit dem Betriebsrat, Arbeiterrat oder Ange¬
stelltenrat, nach der in regelmäßigem Wechsel
ein Teil der Belegschaft vorübergehend ent¬

lassen wird oder vorübergehend die Arbeit aus¬

setzt, so kann der Vorsitzende des Landes-

erbeitsamts, in dessen Bezirk der Betrieb liegt,
zwecks Entlastung des Arbeitsmarktes anord¬

nen, daß die Ausgeschiedenen, auch wenn sie

sonst nicht als arbeitslos anzusehen wären, beim

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Ar¬

beitslosenunterstützungen erhalten. Die An¬

ordnung soll nur erlassen werden, wenn der

Wechsel in der Belegschaft nicht in größeren
als monatlichen Zeitabschnitten erfolgt und die

während der Regelung im Betriebe arbeitende

Belegschaft, ohne Berücksichtigung des jeweils
ausgeschiedenen Teiles, nicht wesentlich ge¬

ringer ist als die durchschnittliche Belegschaft
der letzten Zeit. In der Anordnung ist die

Höhe der Unterstützung zu bestimmen; sie darf

die Hälfte des sonst zuständigen Betrags nicht

überschreiten. Von einer Wartezeit ($$ 110 bis

11 Ob) kann abgesehen werden.4

Handelt es sich um Entlassungen, dann

sind die Arbeitslosen während des Bezuges der

Hauptunterstützung, die sie auf Grund des

§ S9b erhalten, gegen Krankheit versichert. Das

Arbeitsamt hat sie bei der zuständigen Kk.

anzumelden und für sie .iuch die Kassenbeiträge

zu entrichten Qg 117, 114 AVAVG.). Wird aber

das Beschäftigungsverhältnis während der vor¬

übergehenden Unterbrechung der Arbeits¬

leistung und des Bezuges dei Alu. nicht ge¬

lost, dann wird die Rechtslage schon kompli¬
zierter. Nach s t ä n ci i g e r Rechtsprechung
besteht d versicherungspflichtige Beschäfti¬

gungsverhältnis während einer VOtübetgehen-
den Arbeitsunterbrechung — Beurlaubung oder

Krankheit — rt, wenn sich der dienstbereite

AN. dem AG. auf Grund eines Veiti - oder

eines Abkommens zur Verfügung hak. D I

gilt auch dann, wenn während der vorüber¬

gehenden Arbeitsunterbrechung kein Entgelt

gezahlt wird. (Vgl. Hahn-Kühne Anm. 21 und



Hoffmann Anm. 23 zu $ 165 RVO.)- So hat dai

R# rsir' mt das Fortbestehen d

v ersicherur-gsptlitiitigen 'ßeschäftigungsverhält-

n ^ während einer alljährlichen fünfwöchige

Arheitsunterbrechung — veranlaßt durch die

Erholungsreise des Arbeitgebers — angenom¬

men, trotzdem die Arbeitnehmer für eliese

Zeit keinen Lohn erhielten.

Besteht das versicherungspflichtige Beschäl -

tigungsverhältnis während einer vorübergehen¬
den Arbeitsimterbrechung weiter, dann hat der

AG. tür diese Zeit auch dir satzungsmäßigen

Beiträge zu entrichten und kann bei der näch¬

ster! Lohnzahlung den Beschäftigten ihre Bei¬

tragsteile vom Lohn kürzen. Das ergibt sich

zwangsläufig sus den §§ 380, 393, 393, 397 RVO.

Ist das B-eschäftigungsverhältnis krankenver¬

sicherungspflichtig, so unterliegt es gleichzeitig
der AIV. Der AG. und seine AN. müssen dann

nicht nur die Kassen-, sondern auch die Ar-

itslosenbeiträge, die ja durch den § 145

AVAVG. mit den Kassenbeiträgen verbunden

sind, entrichten.

Erhalten die Arbeitnehmer während einer vor¬

übergehenden Arbeitsunterbrechung im Sinne

des $ 89b AVAVG. eine Alu., dann sollen sie

nach § 117 während des Bezuges dieser Unter¬

stützung für den Fall der Krankheit versichert

sein. Besteht diese Versicherung, dann hat das

Arbeitsamt die Beitragspflicht zu erfüllen und

muß für diese Zeit die vollen Beiträge aus den

Mitteln d« Reichsanstalt b-estreiten (§ 125

AVAVG.). Entrichtet das Arbeitsamt die

Beitrage, dann wird dadurch der AN. beitrags¬
frei, l.r spart also mindestens die eigenen

Beitragsteile für die KV. Während der Dauer

der Arbeitslosigkeit und des Bezuges der Alu.

hat auch der Arbeitslose sonst keine A r -

b e i t s l o s e n beitrage zu entrichten. Er müßte

deshalb, wie auch sein AG., für die Dauer des

Bezuges der Alu. aus § 89b von der Entrichtung
der Arl>eitslosenbeitrüge befreit werden. Daran

hat die Reichsregierung nicht gedacht. Sie hat

die Auswirkungen des § 89b nach dieser Rieh

lung übersehen. Es wird deshalb notwendig

sein, daß die Bestimmungen des AVAVG.

daraufhin ergänzt «werden. Jetzt sind in solchen

Fallen zwei Zahlungspflichtige vorhanden, von

denen jeder aber seine Beitragspflicht bestretten

kann. Der $ 3<X) RV< >. gibt allerdings den Kk.

die Möglichkeit, diu Beiträge ron mehreren

Beitragspflichtigen ..zuziehen, jedoch nur

dann, wenn d« Versiehe.! gleichzeitig in

IShrSCSn versicherungspflichtigen Arbeits-

\ Sr h ft 11 n i SSen steht. I > Voraus¬

setzung ist nicht erfüllt, wenn die Beiträge von

einem Arbeitgeber Und in Arbeitsamt zu

zahlen sintl.

N ich § 75b AVAVG. sind unständige Beschäf¬

tigungen arbeitsl«>sei.versicherungspflichtig, s o-

w e i t dies det Verwaltungsrat der Reichsanstalt

mit Zustimmung des RAM. anordn« t Bish-

ist eine derartige Anordnung nur für die ui

ständig b«eschüftigten Hafenarbeiter ergan«.

(VO. vom 23. Oktober 1930 RArbBI. I S. 22

Alle anderen unständig B-eschäftigten unter

liegen nicht der AlV.-pflicht. Ehe Bestimmu.

«les § 117, daß die Arbeitslosen während d<

Bezuges der Hauptunterstützung für den I

der Krankheit versichert sind, gilt nicht f«

diejenigen Arbeitslosen, die bisher eine ur

ständige Beschäftigung ausübten. Der § 12

schreibt ausdrücklich vor, daß für Arbeitslos,

die als unständig Beschäftigte Mitglieder d*

AOKk. oder LandKk. sind, die §§ 117 bis 121

AVAVG. keine Anwendung finden. Für dn

unständig Beschäftigten bleiben die Bestimmun

gen der RVO. in Kraft. Ist der unständig Be

schäftigte in das Mitgliederverzeichnis ein

getragen, dann bleibt er nach § 446 RVO. aucl«

während der Zeit, in der er vorübergehend nicht

gegen Entgelt beschäftigt wird, Mitglied d*

Kasse. Er verliert infolgedessen auch di«

Mitgliedschaft nicht während einer Arbeits¬

losigkeit und während des Bezuges der Alu

Im Falle einer Krankheit, Entbindung oder Tod

sind ihm die Leistungen stets nach den Bestim¬

mungen des § 450 RVO. zu gewähren. Erhält

der unständig Beschäftigte Alu. in voller

Höhe oder ist seine Arbeitslosenunterstützur

durch Anrechnung von vorübergehend«
Nebenverdiensten nur um weniger als du

Hälfte gekürzt, dann hat das zuständige Ar

beitsamt den Betrag für die KV. aus dei

Mitteln der Reichsanstalt zu entrichten. In dt

anderen Fällen hat der Arbeitslose den Beitn

aus eigenen Mitteln aufzubringen. Zahlt d

Arbeitsamt für den Arbeitslosen die Kassen

beitrüge, dann gelten als Grundlohn nach d*

letzten Notverordnung an Stelle des auf dt i

Kalendertag entfallenden Arbeitsentgelts n e u i

v. H. des wöchentlichen Einheitslohns. Die Not¬

verordnung vom 5. Juni 1931 hatte den § 126

nicht geändert, so daß bisher für die Bemessung

der Beiträge für unständig Beschäftigte zehr

v. H. des Grundlohns galten. Nunmehr ist er

reicht, dafi die Beiträge für die KV. der Arbeits

losen ausnahmslos nach dem gleichen Grund¬

lohn berechnet werden.

Auch der § 150 AVAVG. hat durch die letzt.

Notverordnung eine wichtige Aenderung er

fahren. Bisher schrieb der § 150 in sein«

zweiten Absatz unter Ziffer 2 vor, daß i

Arbeitslosen bei träge für angestelltenversich*

rungspflichtige Beschäftigte, die nicht mehr d«

KV. unterliegen, in Bruchteilen des wirklich«

Arbeitsverdienstes, soweit dieser nicht den B«

trag von 3600 RM. im Jahre übersteigt, fc

zusetzen sind. Demzufolge hatten die AG. ft

diese Beschäftigten allmonatlich den gleic!

Arbeitslosenbeitrag, nämlich 654 v. H. n

MM) RM. 19,20 RM. zu entrichten. Diese B-

Stimmung ist durch die Notverordnung dal

geändert worden, daß für diese Beschäftigt

und für die freiwillig Weiterversicherten ($
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\VAVG.) die Arbeitslosenbeiträge „in Bruch-

;len eines Betrages von 10 RM. für den

tlendertag" festzusetzen sind. Damit müssen

tzt auch die Arbeitslosenbeiträge für diese

iruppen von Versicherten für jeden Kaien-

r t a g erhoben werden. Für Monate mit

Tagen sind 19,50 RM., für Monate mit 31

gen 20,15 RM., für den Monat Februar ist

tsprechend weniger zu zahlen. Die Reichs-

stalt erhält dadurch für das Jahr 1932 sechs

ue Beitragstage, die ihr für rund 450000

ankenversicherungsfreie Angestellte eine

ehreinnahme von 1,7 Millionen Reichsmark

Ingen. Diese Steigerung ihrer Einnahmen ist

der Reichsanstalt für den kommenden schweren

Winter durchaus zu gönnen. Daß aber diese

neue Belastung der Beitragszahler weitere Er¬

regung in die Kreise der AG. und Versicherten

tragen und den Kk abermals neue Arbeitslasten

und neue Differenzen mit den Beitragspflichtigen
bringen wird, soll dabei auch nicht unerwähnt

bleiben. Die fortgesetzten Aenderungen der

A1V. erschweren natürlich die Aufbringung der

Mittel und stören den Verwaltungsapparat der

Kk. in einem Ausmaße, wie es sich die Gesetz

geber und die Reichsanstalt nicht vorstellen

und auch nicht vorstellen können, weil sie nicht

in der Praxis stehen.

Versorgungskranken- und -Hausgeld

Der Verfasser dieses Aufsatzes ist am 11. Oktober 1931

verstorben. Er hat unserer Zeitschrift und der gc-

ISB_0M Sozialversicherung wertvolle Mitarbeit ge¬

leistet. Wir werden ihn in dauerndem Andenken

behalten. hie Schriftleitung.

\ oraussetzung für den Bezug:

Der Kreis der Beschädigten, die gegebenen-
j Ils Versorgungskrankengeld (VKG.) erhalten

kennen, ist durch die Verordnung vom 5. Juni

1^31 ebenso abgegrenzt, wie der Kreis der Be-

(hädigten, denen ein Rechtsanspruch
iui Heilbehandlung gewährleistet ist. Die zwei

tscheidenden Bedingungen, die gleichzeitig
«illt sein müssen, sind in beiden Fällen: es

muß ein Rechtsanspruch auf Rente anerkannt

s« in und diese zuerkannte Rente muß auch tat-

hlich bezogen werden.

ihrend hinsichtlich der Heilbehandlung die

l sorgungsbehörden (VBeh.) die Möglichkeit

hen, solche auch in anderen Fällen und zwar

Is Kannleistung zuzubilligen, ist dies für VKG.

Kt vorgesehen. Wird Heilbehandlung als

K mnleistung bewilligt, so entsteht damit keines-

I Ms auch ein Anspruch auf VKG.

I) »mit ist also ausgeschaltet, daß Kriegsbeschä-

te VKG. erhalten können, deren Anspruch
Rente anerkannt ist, die eine solche aber

gen der Geringfügigkeit der Erwerbsminde-

g nicht erhalten, oder Beschädigte, die zwar

te beziehen, ohne aber einen Rechtsanspruch
rauf zuerkannt erhalten zu haben.

das Vers >rgungshausgeld (VHG.) gilt das

u he: Rechtsanspruch auf Rente und tatsäch-

Bezug. Allerdings muß, wie bereits bis-

die Erwerbsminderung hier weniger al

V. H. betragen, da die Rente für eine Er-

sminderung von 80 v. H. bekanntlich einen

drei Höchstbeträge des VHG. bildet.

ine weitere — selbstverständliche — Vor-

•¦t/ung ist d. Vorliegen von Arbeits-

igkeit. Der Begriff der Albeitsunfähigkeit
\% erbsgeminderten Kriegsbeschädigten soll

Erich Göpfert, Spandau

hier nicht näher erläutert werden, da gerade zu

dieser Frage in letzter Zeit verschiedene Ent¬

scheidungen des RVA. veröffentlicht wurden.

Es sei jedoch hervorgehoben, daß das RVA.

eine Arbeitsfähigkeit im Rahmen der verbliebe¬

nen Erwerbsfähigkeit, wie sie in letzter Zeit seht

häufig von unteren Instanzen angenommen

wurde, nicht anerkennt. Die Arbeitsfähig- oder

-Unfähigkeit ist danach bei den erwerbsgemin¬
derten Kriegsbeschädigten unter den gleichen

Gesichtspunkten zu beurteilen wie bei den

Kassenmitgliedern. Es kommt also nur auf den

„vor dem einzelnen Krankheitsfall zuletzt aus¬

geübten Beruf" an.

Erforderlich ist, daß die Arbeitsunfähigkeit

ganz oder doch überwiegend auf dasjenige
Dienstbeschädigungsleiden zurückzuführen ist,

auf dem der Rentenanspruch beruht. Hat der

Kriegsbeschädigte mehrere DB.-Leiden, so ist

genau zu prüfen, wegen welcher Leiden der

Rentenanspruch anerkannt ist und Rente tat¬

sächlich gezahlt wird. Beruht die Arbeits¬

unfähigkeit ganz oder doch überwiegend auf

einem anderen DB.-Leiden, so kann VKG. nicht

gezahlt werden.

3. Schließlich sei in diesem Zusammenhange
die Einkommensminderung behandelt, die ja
bekanntlich zu den Voraussetzungen, zugleich
aber auch zur Berechnung der Höhe des VKG.

gehört.

Im Jahre 1928 hat in dieser Zeitschrift eine aus¬

gedehnte Aussprache* über den Begriff „Ein¬

kommensminderung4' stattgefunden; es wird

hier lediglich darauf verwiesen. Allerdings ist

hierbei eine wesentliche, durch die Verordnung
vom 5. Juni 1931 eingefügte Aenderung sehr

beachtlich. Bisher wurde eine Einkommens^

minderving auch dann angenommen, wenn dem

Beschädigten bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit

ein nachweislich sicheres Einkommen tiir eine

spätere — aber innerhalb der Arbeitsunfähig¬

keit liegende* — Zeit zustanel. Konnte z. B. ein

am 1. April arbeitsunfähig gewordener Kri«egs-

kst. 439



hadigter nachweisen, daß er zum 15. April
oder spater einen sicheren Auftrag hatte, so

geh eler Wegfall dieses Einkommens als Ein¬

kommensminderung im Sinne des Gesetzes.

Diel ist grundlegenel geändert Jetzt darf nur

das Einkommen berücksichtigt werden, das der

Beschädigte unmittelbar vor seiner Erkrankung

beSOg. hinkommen aus früheren oder späteren
Zeiten sind vollkommen nus/usche*ide»n.

Is muß hier noch kurz auf die besoneleren

Verhältrusse* hinsichtlich det arbeitslosen

Kriegsbeschädigten eingegangen werde*!.. An-

sprue h mif VKG. besteht nach § 12 Abs. 2 Satz 3

RV< j ..nur soweit und solange44 Einkommen*"

minderung besteht Wegfall rb*s Einkommens~

eusfalla bedeutet also Wegfall d«es VKG.

Sc hon mit El 1 »ß vom 16. August 1930 (Volks-

tttmttche Zeitse hrift Nr. 23 1930) „über elie* Be¬

schränkung ehs Bezuges von VKG. und VHG.

fiir arbeitslose Beschädigte" vertrat eler RAM.

den Standpunkt daß in diesen Fällen VKG.

nur für eine Ze»it gezahlt irerden dürfe, elie elem

restlich<sn Anspruch des Beschädigten auf Ar¬

beitslosenunterstützung (Alu) entspreche. Der

Beschäeligte sollte also nui soviel Tage VKG.

erhalten, als ihm be-i Beginn der Arbeits-

unfähigkeil noch Anspi uch auf Alu. zustand.

Durch Bescheid vom 29. November 1930

^Deutsche Krankenkasse" l«M Sp. I4M) ist

die gleiche Auslegung auch hinsichtlich eler

Ki isenunterstützten gegeben worden.

Schon in der Anmerkung zum Abdruck des

Erlasses ron lf> August 1930 in dieser Zeit¬

schrift br«achte Witt ig /um Ausdruck, elaß

di«esei Erlaß weder klar noch zu billigen se*i.

Mag nun aber d«er seinerzeitige Erlafi dem Ge-

¦etf entsprochen haben oder nicht, heute li«egen
«lie* Rechtsverhältnisse j«ed«enfalls so, wie sie* der

oben l>ehande*ltr Erlafi ausführt« Während näm¬

lich | 12 Abs. 2 Sitz 2 RVG. alte*, Fassung

bestimmte:

.1 rhält nur Kr-ankengeld, soweit Bein I:in-

k«ommen durch die 1 Jrki mkung gemind«eii ist.'*

* «lie* n r u e* Fassung :

und nui sow-ett uml solange ...
das Ein¬

kommen ... gemimfc it ist

1)«i entscheiden Unterschied liegt hierbei

dafi die neu«i I ssung durch ,.und so-

1 inge eine /«-id che B voisieht. I>

mit gilt tut die rbeitslosen Kriegsb-eschädigten
(einschließlich dri Kris-enunterstötzt-en), «li«*

arbeitsunfähig werden, folgend-es: Bei Beginn

dn Arbeitsunfähigkeil ist durch Rückfrage beim

Arbeitsamt festzustellen, füi welche Zeit dem

Kriegsbeschädigten n«r>ch Unterstützung zusteht
irobei dei Uebei ang von der Arbeitslosen-

sui Krisenunterstützung ra berücksichtige ist.

Die entsprech«ende Dauei gill als zeitliche Be-

enzui hr Einkommensminderun Selbst-

verstänellich ist hier vom B-eginn der ArbfH

Unfähigkeit als Versorgungskranker auszugehen
«ler vorherige Krankengeldbezug als Kassei

kranker kann nicht zum Nachteil des Kriet

beschädigten angerechnet werden.

Höchstdauer d«es Anspruches.

Selbstverständlich endet der Anspruch auf VK( i

sofort, wenn eine der oben behandelten Voi

aussetzungen wegfällt. Darüber hinaus sie!

/iber das RVG. jetzt auch eine Höchstdauer vor

Nach der alten Fassung des RVG. war die

Dauer des Bezuges von VKG. bekanntlich im

begrenz! (siehe auch Dr. Bültmann: „Deutsch
Krankenkasse*' 1930 Sp. 1138). Die nunmelu

eingeführte Beschränkung ist zweifach, einmal

unmittelbar elurch das RVG., zum anderen ab

Befugnis eler VBeh., im letzteren Falle aller¬

dings nur gegenüber der Kk. bindend.

Die Höchstdauer des Anspruches ist gleich

Regelleistung an KG. der Kk. an ein versieh«

rungspflichtiges Mitglied. Irgendwelche Satzung

mäßige Verlängerungen der Anspruchsdau
der versicherungspflichtigen Mitglieder berühren

den Anspruch des Kriegsbeschädigten nicht

Zur Zeit beträgt also elie Höchstdauer 26Wochei

Die- VBeh. können allerdings im Einzelfall eim

längeren Bezug genehmigen, jedoch ist hiei

Unbedingt elie» nähere Anweisung abzuwarten.

Die Purchfflhnmgsbestimreungen des RAM

vom ft. Juni 1931 zur Verordnung vom 5. Jim

1031 enthalten auf Grund von § 8 Abs. 4 RVG

eine» dem § 188 RVO. ähnelnde Vorschrift. D

nach darf einem KriegsbesclUkttgten, „eler 2i

Wochen ununterbrochen VKG. l>ezogen h

unel anschlfefcnd ils arbeitsfähig aus der Be

hanellung entlassen wurde, binnen zwei Monat»

erneut krank uml vom behandeln«den Arzt i

arbeitsunfähig erklärt" wird, VKG. nur MM

näherer Bestimmung ehs Versorgungsamt«
gezahlt werden« Der entsprechende Antrat; ist

von der Kk. zu stellten.

Wie» bereits erwähnt, können die* VBeh.

ebenso wie* bei ein Heilbehandlung di

Dauer des Bezuges von VKG. beliebig hi

grenzten, selbst dann, wenn sämtliche Voran

tzungen erfüllt sind und elie» Höchstdau*

noch nicht en eicht ist. Diese Entscheidung i

tur die* Kk. bindend.

ir «las VHG. ist eine H«5chstdauei nicht v<

sehen, da es ja neben elei Heilanstaltsbehan

lung gewährt wird und <lie*se* als Heilbehan

lung einer zeitlichen Begrenzung durch

(iesetz nicht unterliegt.

Höhe» des Versorgungsknmkengeldes.

Gruncisätzliche A«enderung«en der Berechne

arl des VKG. hat die Verordnung vom &.J

1931 nieht g«tbracht Die Höhe des VKG. w

wie bisher so ermittelt, als handle e»s sieh i
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n freiwilliges Mitglied de»r Kasse. Die beiden

fochstgrenzen sind nach wie vor: VKG. allein

irf Einkommensminderung nicht übersteigen,
KG. und laufende Rente nicht die Vollrente.

, Gegensatz zur Dauer wird die Höhe des

KG. auch von satzungsmäßigen Mehrleistun-

en berührt, soweit es sich um elie allgemeine
rhöhung und nicht um Familienzuschläge
mdelt. Die satzungsmäßigen Familien-

.schlage zum KG. dürfen dem VKG. nicht

.•¦rechnet werden, da der Familienstand ja
«its in eler Rente selbst seine Berücksichtig¬

ung findet

hnlich wie g 189 RVO. bestimmt § 12 Abs.2

IxVO., daß „neben Ruhegehalt, ruhegehalts-
ihnlichen Beziigen oder neben Renten auf

i irund der sozialen Versi«ch«erungsgesetze*4
VKG. nicht gewährt wirel. Die DurchfühnmgS-
stimmung«en eles RAM. vom ft. Juni 1931 und

Irr Bescheid des RAM. vom 3. August 1931

eh«en jedoch eine Ausnahme für diejenigen
beitsunfähigen Kriegs !>eschäeligten vor, die

.nachweislich wegen de r auf Dienstbeschadi-

ng beruhe»nden Gesundheitsstörung mit Ruhe¬

ehalt usw. aus einem Dienstverhältnis aus-

heiden"

Die Versorgungsämter haben allgemein die
¦ mächtigung erhalten, in diesen Fällen „VKG.
«nz oeler teilweise zu bewilligen, wenn die

nannten Bezüge elen Betrag von 80 RM.

uionatlich nicht übersteigen und eine Ein-

¦rnmensminderung nachgewiesen wirel, elie»

nicht in elem Unterschied zwischen elem bis-

erigen Einkomm«sn und dem Ruhegehalt
ste*ht".

\uch hinsichtlich eler Höhe des VKG. muß auf

die Besonelerheit eler arbeitslosen Kriegs-
• schädigten eingegangen werelen. Die bereits
her aufgetauchten Zweifel und Unkl«arheiten

I leider weder durch die Verordnung vom

5.Juni 1931 noch durcii die» dazu ergangenen

'Durchführungsbestimmungen beseitigt In dem

? its erwähnten Erlaß vom 16. August 1930

rd auch elazu Stellung genommen, in welcher

flöhe VKG. für arbeitslose Beschädigte zu

len ist. Es heifit In elem Erlaß: „In solchen

ll«en bestehen - vorbehaltlich einer anderen

tS«üheidung elurch elie Spruchbehörelen der
V. — keine Bedenken, auch für elie Ein«

eisung in elie entspr«ech«ende Grun«dlohnstufe
"i\ Betrag eler bisher bez«Ogen«gn Alu. als maß-

bend zu betrachten."

is bedeutet das? Gilt als „entsprechend-
ruitdlohnstufe" die» Stufe, d«eren Grundlohn

: deren Kr«ankengel«dsati der bisher bez«og«e-
• ii Al :»«:ts!ose*nunte»rstützung am nächste*n

hh möchte annehmen* elaß die* Worte
tehen keine Bed«enk«snM irauf hindeuten,

i die hohnstufe in Frage kommen sollt«

en Kr«ank«engeldsats eler bisherigen Alu. am

nächsten kommt, anderseits bin ich mir be¬

wußt, daß der übrige Wortlaut der obigen Aus¬

legung das Gegenteil zu sagen scheint. Ich

halte diese Frage auch durch den Erlaß des

Ministers keineswegs für geklärt. Es dürfte

sich vielmehr eine grundsätzliche Entscheielung
des RVA. e»rforderlich machen.

Geht man lediglich vom Wortlaut des Gesetzes

aus, so kommt man allerdings zu eler — für

elie Kriegsbeschäeligten ungünstigen — Auf¬

fassung, daß tatsächlich zunächst ein der Höhe

eh»r bisherigen Alu. entsprecheneler Grunellohn

ermittelt unel elaß hiernach elas KG. berechnet

werelen muß. Dies würele dann praktisch be»-

eleuten, daß eler arbeitslose Beschädigte etwa

50 v. HL seiner bisherigen Alu. als VKG.

erhielte«

Eine solche Benachteiligung kann meines Er¬

achtens bei Schaffung des RVG. nicht beab¬

sichtigt gewesen sein. Daß im übrigen aber

für die Arbeitslosen und die Alu. nicht all¬

gemein die gleichen Bestimmungen anwendbar

sinel, ist aus eler KV. genügend bekannt. Es

fehlt aber an einer auselrücklichen Bestimmung
im AVAVG., daß auch für das VKG. die Vor¬

schrift eles § 120 anzuwenden ist. Da e»s sich

hier um eine Sonderbestimmung handelt, die

nach Fassung und Stellung im Gesetz lediglich
Kassenkrankengelel erfaßt, dürfte eine weitere

Auslegung nicht gerechtfertigt sein. Ich möchte

ele»r Ansicht zuneigen, elaß es eler Billigkeit unel

auch elem Intere»sse eler A1V. wie eler Reichs¬

versorgung entspricht, wenn auch als VKG. eler

Betrag eler Alu. gezahlt wirel. Ist das VKG.

höher als elie Alu., so verschiebt sich elas Inter¬

esse des Beschäeligten zuungunsten eler Reichs*

versorgung, im aneleren Falle aber zuungunsten
ele*r AIV., aufierdem besteht In eliesem Falle elie»

Gefahr, elaß der Beschädigte davon abg«ehalten
wird, sich ordnungsgemäfi auszuheilen, wodurch

unter Umständen eine dau«ernde Beeinträchtig*

gung der noch vorhandenen Erwerbsfähigkeit
bedingt werelen könnte«

Die» Berechnung eles VHG. erfolgt im Prinzip
ebenso wie» bisher. Neu ist aber, daß das VHG.

jetzt nicht höher sein darf als „das Kassen-

hausgeld, das elie Kk. elem Beschä«digt«en als

versicherungspflichtig«sn Mitgliede zu zahlen

hätte*4. Allgemeine satzungsmäfiige Erhöhun¬

gen sind dabei zu berücksichtigen, dag«egen
Familienzuschläge nicht.

Das VHG. ist nunmehr folgenden drei H«5chst-

sätzen unterworfen, wobei zu beachten ist, elaß

nur der jeweils ni«edrigste gezahlt werden darf:

1. Unterschied zwisch«en laufender und 80pro-
zentiger Renn

2. Einkommensmine ler un«.

3. Kassenhnusgeld.
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beschädigter nachweisen, daß er zum 15. April
Iet spater einen sicheren Auftrag hatte*, so

It der Wegfall dieses Einkommens als Ein-

kommensmfavd«erung im Sinne eles GesetzeSi

Di«es ist grundl«eg«end .

iderl Je*tzt darf nur

das Einkommen beju< ksichtigt werden, das der

Beschädi unmittelbai vor se*me*r Frkrankung

lH/e>g. Einkommen au, früheren oder spateren

Zeiten sind vollkommen aus/use-beiden.

Es muß hier noch kurz auf die besonderen

Verhältnisse hinsichtlich der arbeitslosen

Krtegsbeschadigten eingegangen werden« An-

sprue h auf VKG. besteht nach § 12 Abs. 2 Satz 3

RV< j ..mir soweit uml solange" Finkommens-

minderung besteht W«sgfall eles Einkommens

susf«sll«es bedeutel also Weltall cles VKG.

S<hon mil F.laß vom 16.August 193M (Volks¬

tfimliche Zeitschrift Nr. 23 1930) „über die* Be¬

sehrunkur.g ehs Bezuges von VKG. und VHG«

für arbeitslose Beschädigte44 vertrat eler RAM.

den s% : dpunkt, daß in diesen Päll«en VKG.

nur für « ine Zeil gezahlt werden elürte». die» dem

restlic hen Anspruch cles Beschädigten auf Ar-

beitslosenunterstützung (Alu) entsprach* Der

Beschädigte sollte also nur soviel läge» VKG.

rhalten, ls ihm bei Beginn der Arbeits¬

unfähigkeit noch Anspruch auf Alu. zustand

Durch Be-se \e*id vom 29. November 1930

(„Deutsche* Kr mkenkasse'" 1930 Sp. 1494) ist

die* gleiche Auslegung such hinsichtlich eler

Kr isen unter stutzten gegeben worden«

Schon in eler Anmerkung zum Abdruck des

Erlasses vom 16,August 1930 in elieser Zeit¬

schrift brachte W i t t i. zum Ausdruck, elaß

dieser Erlafi w«sd«et kl u noch zu billig«» sei.

Mag nun abei d«ei seinerzeitige Erlafi elem Ge¬

rtz entspr«ochen haben oder nicht, heute* li-egen
die R«c hl hältnisse jedenfalls so, wie sie der

Oben behandelte llil ifi lUstuhlt. Während liuin-

lieh | 12 Abs. 2 Satz 2 RVG. alter Fassung

bestimmte:

.lr erhält nur Krankengeld, soweit sein Ein-

kommen dur«ch dii I rkrankung gemind«ert ist.'4

s i^t die n e u r Passung i

und nur soweit und solange ...
das Ein¬

kon ... geminde 11 ist.'

l)e*i eh«*: II e hied liegt hierbei

die* i | ssung durch ,.nn<l So¬

lans llxhe B-egrenzung vorsieht. I>>~

mit u'ilt füi «in* arbeitslosen Kriegsl hädigten
heßlich «le*r Ki unterstütztem), die*

zu Im* tsui.t rthig wei den, folgend-es: Bei B«eginn
der Arbeits durch Rückfrage beim

Arl»« ns imt t Ilen, füi wel«che Zeit dem

Kriegsb-eschüdi o«ch Unterstützung /usteht,

wobei «1»! Uebergang \»>n dei Arbeitslosem

zur Krisenunterstützung su berücksichtigten ist.

Die entspi rt h« i i Dou«ei gilt als seitliche Be-

grenzu «ler 1 k«>miuensmin«lcrur. Selbst-

istandlich ist hier vom B«eginn der Arbeits

unf«ihigk«eit /ds Versorgungskranker auszugehen,

der vorherige Krankengeldbezug als Kassen-

kranker kann nicht zum Nachteil des Krieg»
beschädigten angerechnet werden.

Höchstdauer d«es Anspruchs.

Selbstverständlich endet der Anspruch auf VK(
.

sofort, wenn eine der oben behandelten Ve>r-

aussetzungen Wegfällt Darüber hinaus sieht

/iber ehis RVG. jetzt auch eine Höchstdauer VOI

Nach eler alten Fassung des RVG. war die

Dauer des Be»zuges von VKG. bekanntlich un¬

begrenzt (siehe auch Dr. Bültmann: „Deutscl

Krankenkasse* 1930 Sp. 1138). Die nunmelu

eingeführte Beschränkung ist zweifach, einmal

unmittelbar elurch elas RVG.r zum anderen als

Befugnis der VBeh., im letzteren Falle aller¬

dings nur gegenüber der Kk. bindend.

Die» Höchstdauer des Anspruches ist gleich

Regelleistung an KG. der Kk. an ein versieh«

rungspflichtigesMitglied. Irgendwelche satztmgs-

mäßige Verlängerungen der Anspruchsdauei
der versicherungspflichtigen Mitglieder berühren

den Anspruch des Kriegsbeschädigten nicht

Zur Zeit be»trägt also die Höchstdauer 26 Wochen

Die VBeh. könne*n allerdings im Einzelfall einen

längeren Bezug genehmige»n, jedoch ist hier

unbedingt elie» nähere Anweisung abzuwarten.

Die Dur«chfühnmgsbesthnmungen eles RAM

vom 6. Juni 1931 zur Verordnung vom 5. «hn

1931 enthalten auf Grund von § 8 Abs. 4 RVG

eine dem § 188 RVO. ähnelnele Vorschrift. Da¬

nach elarf einem Kriegsbeschädigten, „der 26

Wochen ununterbrochen VKG. bezogen hat

und anschließend als arbeitsfähig aus de*r Be)

han«dlung entlassen wurde, binnen zwe*i Monaten

ernennt krank unel vom behanelelnden Arzt als

arbeitsunfähig erklärt" wird, VKG. nur nach

näherer B«estimmung eles Versorgungsamt

gezahlt werd«en« Der entsprech«ende Antrag ist

von eleu Kk. zu stellen.

Wie bereits erwähnt, könne»n elie VBeh.

ebenso wie* bei dei Heilbehan«dlung — elie

Dauer eies B«ezuges von VKG. beliebig bi

grenzen, selbst dann, wenn sämtliche» Voraus

Setzungen erfüllt sind unel die Hö«chstdaue

ch rächt er»e»ieht ist. Diese» Entscheidung ist

für die Kk. bindend.

Für das VHG. ist e*ine» Höchstdauer nicht v

sehnen, «la es ja neben der Heilanstaltsbehai

lung gewährt wird unel diese als Heilbeh

lung einer zeitlichen Begrenzung elurch d

(ieseti nicht unterliegt.

Hohe des Veersorgungslirankengeldes,

(ir uncls/it/lie he* Aenderungen der Berechnun.

all eles VKG. hat che- Verordnung vom S. J

1931 nicht gebracht. Die- Hohe* cles VKG. *

wi«* bisher so ermittelt, als handle h
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ein freiwilliges Mitglied der Kasse. Die beielen

Höchstgrenzen sind nach wie vor: VKG. allein

larf Einkommensminderung nicht übersteigen,
VKG. und laufende Rente nicht die Vollrente.

Im Gegensatz zur Dauer wird die Höhe des

VKG. auch von satzungsmäßigen Mehrleistun-

n berührt, soweit es sich um die allgemeine

Erhöhung und nicht um Familienzuschläge
handelt. Die atzungs.rwißigen Familien¬

schläge zum KG. dürfen dem VKG. nicht

u«_o*rechnet werden, da cer Familienstand ja
reits in der Rente selbst seine Berücksichti¬

gung findet.

Ae*hnlich wie $ 189 RVO. bestimmt § 12 Abs. 2

RVO.r daß „neben Ruhegehalt, ruhegehalts-
ahnlichen Bezügen oder neben Renten auf

I irund der sozialen Versicherungsgesetze44
VKG. nicht gewährt wirel. Die Durchführungs-
!»«-Stimmungen des RAM. vom 6. Juni 1931 und

der Bescheid eles RAM. vom 3. August 1931

ieh-en jedoch eine Ausnahme für diejenigen
arbeitsunfühiegen Kriegsl>eschäeligten vor, die

„nachweislich wege*n e|e»r auf Dmnstbeschäeli-

gung beruhenden Gesundheitsstörung mit Ruhe¬

gehalt usw. aus einem Dienstverhältnis aus¬

scheiden".

Die* Versorgungsämter haben allgemein die

Ermächtigung erhalten, in diesen Fällen „VKG.

ganz oder teilweise zu bewilligen, wenn die

genannten Bezüge den Betrag von «30 RM.

monatlich nicht übersteigen und eine Ein¬

kommensminderung nachgewiesen wird, die

nicht in elem Unterschied zwischen elem bis¬

herigen Einkommen unel elem Ruhegehalt
steht".

Auch hinsichtlich eler Hübe eles VKG. muß auf

elie Besonderheit eler arbeitslosen Kriegs»
»«schädigten eingegangen werden. Die bereits

früher aufgetauchten Zweifel unel Unklarheiten

sind leider weder elurch die Verordnung vom

o.Juni 1931 noch durch die dazu ergangenen

I hrrchführungsbestimmungen beseitigt. In dem

bereits erwähnten Erlaß vom 16. August 1930

wird /iuch elazu Stellung genommen, in welcher

Höhe VKG. für arbeitslose Beschädigte zu

lhlen ist. Es heißt in dem Erlaß: „In solchen

Fallen bestehen — vorbehaltlich einer anderen

Entscheidung durch die Spruchbeh5rd«en der

KV. — keine Bedenk«*n, auch für die Ein-

reisung in die entsprechende Grundlohnstufe

e*n Betrag eler bisher bezogenen Alu. als maß-

ebend zu betrachten."

V/is bedeutet das? Gilt als „entsprechende
undlohnstufe" elie Stufe, deren Grundlohn

?der deren Krankengeldsati der bisher bezog«***
n Arbeit sle>sen unt e-r stütz ung am nächsten

gt? hh möchte* annehmen! elaß die Worte*

besteh«en keine Bedenken" elarauf himleuten,
laß ehe Lohnstufe in Präge kommen sollte,
leren Krankengeldsatz eler bisherigen Alu. am

nächsten kommt, anderseits bin ich mir be¬

wußt, daß der übrige Wortlaut der obigen Aus¬

legung elas Gegenteil zu sagen scheint. Ich

halte diese Frage auch durch den Erlaß des

Ministers keineswegs für geklärt. Es dürfte

sich vielmehr eine grundsätzliche Entscheidung
des RVA. erforderlich machen.

Geht man lediglich vom Wortlaut des Gesetzes

SUSp so kommt man allerdings zu der — für

die Kriegsbeschädigten ungünstigen — Auf¬

fassung, elaß tatsächlich zunächst ein der Höhe

der bisherigen Alu. entsprechender Grunellohn

ermittelt und elaß hiernach das KG. berechnet

weTelen muß. Dies würde dann praktisch be¬

deuten, elaß eler arbeitslose Beschädigte etwa

50 v. H. seiner bislterigen Alu. als VKG.

erhielte.

Eine solche Benachteiligung kann meines Er¬

achtens bei Schaffung eles RVG. nicht beab¬

sichtigt gewesen sein. Daß im übrigen aber

für cJie Arbeitslosen und die Alu. nicht all¬

gemein die gleichen Bestimmungen anwendbar

sinel, ist aus der KV. genügend bekannt. Es

fehlt aber an einer ausdrücklichen Bestimmung

im AVAVG.f daß auch für elas VKG. die Vor¬

schrift des § 120 anzuwenelen ist. Da es sich

hier um eine Sonderbestimmung handelt, die

nach Fassung und Stellung im Gesetz leeliglich

Kassenkrankengeld erfaßt, dürfte eine weitere

Auslegung nicht gerechtfertigt sein. Ich möchte

der Ansicht zuneigen, daß es der Billigkeit unel

auch dem Interesse der AIV. wie der Reichs-

versorgung entspricht, wenn auch als VKG. der

Betrag der Alu. gezahlt wird. Ist das VKG.

höher als die Alu., so verschiebt sich das Inter¬

esse des Beschüeligten zuungunsten der Reichs-

Versorgung, im aneleren Falle aber zuungunsten

eler AIV., außerdem besteht in eliesem Falle die

Gefahr, daß eler Beschädigte davon abgehalten

wird, sich ordnungsgemäß auszuheilen, wodurch

unter Umstänelen eine dauernde Beeinträchti-

gung der noch vorhandenen Erwerbsfähigkeit

bedinget werden könnte.

Die Berechnung eles VHG. erfolgt im Prinzip
ebenso wie* bisher. Neu ist aber, elaß das VHG«

jetzt nicht höher sein darf als „das Kassen-

hausgelel, das elie Kk. dem Beschädigten als

versicherungspflichtigen Mitgliede zu zahlen

hätte". Allgemeine satzungsmäfiige Erhöhun¬

gen sind dabei zu berücksichtigen, dag«egen
Familienzuschläge nicht.

Das VHG. ist nunmehr folgend««! elrei Höchst-

»t/en unterworfen, wobei zu beachten ist, elaß

nur eler jeweils niedrigste g<-zahlt werden darf:

1. Unterschied Zwischen laufender unel SOpro-

/? nt.Ljer Rente.

2. Eii.komn_e*nsnuneleruru

3. Kassenhaus^eld.
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Zusammentreffen der Invaliden- und Hinter¬

bliebenen- mit den Unfallversicherungsrenten

Wir bringe* die \ »" rtSSAS der is Nummer 20

besonnenen Abhandlung. Die SchrifUeitung.

Ruhen dei Invalidenrente neben Bezügen aus

der UnlalK ersic herung, wenn die Invalidität

nicht durch l Inlalllolg« n herbeigeführt ist.

Hiei kommt nur elas Ruhen nach § 131 la RVG.,
unt« Umständen Ul Verbindung mit elem

Ruhen Kinderzuse husse s nach § 1311c in

Prag Die Invalidenrente mht hie-rnaeä neben

der Unfallrente-, soweit elie* (• rntbezüge elen

Jahres/irlx rtsve r«!ie*nst \i >J 1311 Sber*"

¦feigen«

lleispicl ohne Kinderzuschuß:

Invalidenrente ungekürzt 539. RM.

Unfallrente 60 v. H. „ 996.40 .,

e_csam!bezug IS37.48 PM.

mittcltc' Jahrcsarbeitsverdicnst 26S0.— .,

I ;n Kühen tntl nicht cm und kommt auch nicht häufig vor.

Meisptel mit Kinderzuse huß:

validenrcntc ungekürzt lüi KM.

I* .hüb für 2 Kinder 240.- -

,,

I fallrentc f/i v. ti M8.48 ..

•.Jtrzulagc fur 2 Kinder \<n 6^ ..

Nachdem ein Kühen dtr Kentc selbst nicht eintritt, kommt

nur ein Kuben des Kindeszuschusses In frage:

Invalidenrente ungekürzt SJ9. - RM

herzu Kinderzuschuß Mt«—RM
minus KinJcrzulage HJjlt * 40.$2 ,,

Zusammen 579*32 KM

Bei $ 1311s fii 11t auf, elaß eine* dem I 1311

Abs. i entspi e*c hende Vorschritt hier nicht vor-

gesehen ist. f:s kann daher im Gegensatz zu

§ 1311 hier Such elas Ruhen tür elie Vergangen¬
heit in federn Fall- ausgesprochen wer<den«

(Vgl auch Monats ehr ifi I9209 Sp. 428) Dal

gleiche mufi für elie Kürzung ehr Kinderzu-

si husse gelten« I:ine weitere Vei sc hie*«le*rdieit

er über «ie in § 1311 liegt darin, daß l>ei An¬

wendung cles $ 1311a SUCn elie Altersinvalidcn-

rente gekürzt werden kann« Immer ist bei An¬

wendung cles $ 1311a sber zu beachten, elaß elas

Bestehen von Personengleichheft zwischen dem
Unfallverletzten und dem Ir.valide*nrc*nte*nl>e*rech-

tigien voi uisgesetzt ist. Der Bezug einer Hinter-

bliebencnrei U aus eler Unfallversi«ch«erung ist

deshalb ohne hintluß auf elen Bezug ehr aus

eigener Ver sie herui STWOI benen Invalieh»n~

rent< In di«esen Fallen darl elie Ruhensvor«*
schritt cles § 1311a keine* Anwendung finden
(AN. 23, S. US).

Ruhen der Hinterbliebenen-Renten.

In \e6em Falle, in «lein ein «lurch Unfall oder

wegen dei Unfallfolgen verstorbener Versichei

tn mehrere Ilii.terbliebens hinterlabt, müssen

inandei angewandt werden:

I Die Vorse hi itt «le*s $ 1311 Abs. 2, wonach ele*r

( irundbetrag eler InvaIi«le*n-Hinte*rblie*lH*r\en-

n neben eh Unfall~Hinterblieben«enr<ento
SIS ruht;

Vorschriften des $ 1311b Abs. 1_ w< h
der «lann noch \ei bleibende Rest |eder einzel¬

nen linterbliel>c*ncn~Re*nte* mit eler auf dieselbe

Jakob Kernwein, Schweinfurt

Person entfallenden Unfall-Hinterbliebenenrent«

zu elem maßgebenden Jahresarbeitsverdienst

Vergleich zu bringen ist und g«egebenenfalls
ganz oder teilweise* zu ruhen hat;

3. die Vorschriften des $ 1311b Abs. 2, wonach

e.ie elann noch etwa vorhandenen Reste der In

.-Hinterbliebenenrenten, die einer Mehi

zahl von Hinterbliebenen desselben Unfall-

getöteten zustehen, in ihrem Gesamtbetrag mit

den entsprechenden Unfall-Hinterbliebene

n*nten zu dem mafigebemlcn Jahresarbeitsvei

dienst in Vergleich zu setzen sind. (EuM. 22,
S. 159.)

Ein Ruhen nur nach § 1311b Abs. 1 ohne gleich
Zeitiges Ruhen nach § 1311 Abs. 2 kommt hiei

nicht In Frage, weil Unfall-Hinterbliebenen-

nten immer nur dann gewährt werden, wem

der Tod Unfallfolge ist. (§ 586 RVO.)

Beispiel a:

Witwenrente Jer Invalidenversiche¬

rung:

Reichszusch 1288) 36,— RM

«irun-Jbctrjg (| 1288) M8, RM.

igerurusbetrag • 2**)—
,.

•as,— RM

Hiervon *
io als Anteil der Versicherung*-

st.ilt U 1292) .. 274.M)

310,80 RM

l n f a 1 I - W i t w e n r c n t e :

Jahresarbeitsverdienst der Unfallversicherung 2496,— RM

Hiervon x
% (§ 188) 499Jt

1. Kürzung nach $ 1311 Abs 2.

Der Grundbetrag fällt weg

ReichszuschuU 36.— RM

Steigerssstbetrss 290, - RM

Hiervon f.i* 174 —

210.- RM

2 Weitere Kur/um nach § 1311b Abs. 1

Die Witwenrente der Invalidenversicherung ruht neb«

der Unfall-Witwenrente, soweit die (iesamtbezüge Msl

v.-m Hundert des nach § 1311a maßgebenden Ifthrtfl

Arbeitsverdienstes übersteigen:

Rest der Witwenrente ans der Invaliden-

Versicherung
\ faii-W Uwe nrente

210,- RM

•499.20

Otsssrtbesss IWtJO I

Der vofl «ier I.andesvcrsicherungsanstalt ermit¬

telte Jahresarbeitsver lier.st 1800,— RM

Hiervo* M v. H« 1480.—

I ts Ruhen tritt somit nicht cm

Beispiel b

w ilsesreate

rung:

ReichszuschuU

trai

Steigerungsbetrag

de r

!alt (5 1292»

1 n v a 1 i J e n v | : s . C II l

RM

280.- , i

SS» RM

f \ ersichcrungs-

2_N. —

?6S. R
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Unfall-Waisenrente :

des Jahresarbeitsverdienstes v. 2496.— RM. 499,20 RM.

I Kürzung nach §1311 Abs. 2:

tf Orundbetrag fällt weg.

Reichszuschuß 36,— RM.

Meigerungsbetrag 290,- RM.

Hiervon Ä'io 145,— „

181,— RM.

Weitere Kürzung nach § 1311b Abs. 1:

»ie Waisenrente der Invalidenversicherung ruht neben

ler Unfall-Waisenrente, soweit die (iesamtbezüge zwan-

x vom Hundert des nach § 1311 a maßgebenden Jahres-

beitsverdienstes übersteigen :

Rest der Waisenrente aus der Invalidenver-

cksrsss 181,— RM.

Unfall-Waisenrente 499,20 „

<iesamtbezug *680,20 RM.

Der von der Landesvcrsicherunsrsanstalt er¬

mittelte Jahresarbeitsverdienst 2800.— RM.

Iiervon 20 v.H 560,— ,,

Ruhender Betrag 120,20 RM.

ie bereits auf 181.— RM. gekürzte Waisenrente ist

sonach um weitere 120,20 RM. zu kürzen, so daü dic

restige Jahres-Waiscnrente nur -noch 60,80 RM. beträgt.

Beispiel c:

amtliche Hinterbliebenen-Renten der Invaliden- und Un¬

fallversicherung zusammen dürfen 80 v H. des nach

f 1311a maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes nicht über¬

eigen, sonst werden die Hir terbhebenenrenten der In-

Iidenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Hohe

gekürzt. (1 1311 a Abs. 2.)

In der Annahme, daß eine anspruchsberechtigte Witwe

und 3 Kinder vorhanden sind, ergibt sich folgende

^chlußkürzung:

Witwenrente der Unfallversicherung 499.20 RM.

Waisenrenten der Unfallversicherung für

3 Waisen: 3 X 4«>9,20 RM 1497,«50 ..

Restige Witwenrente der Invalidenver-

sscherung 210,— .,

Restige Waisenrenten der Invalidenver¬

sicherung für 3 Waisen: 3X60,80 RM. .... 182.40 „

Gesamtbezüge 2.389.20 RM.

Der von der Landcsversicherungsanstalt er¬

mittelte Jahresarbeitsverdiens: 2S<J0,— RM.

Hiervon 80 v.H . 2240,— „

Ruhender Betrag 149,20 RM.

n diesen Betrag sind die Hinterbliebenenrenten der

Invalidenversicherung im (ie^amtbetrag von 392,40 RM.

noch einmal im Verhältnis ihrer Höhe zu kürzen («50,80

Reichsmark : 210,- RM).

An dieser Kürzung auf 80 v. H. des Jahres-

irbeitsverdienstes nehmen nur die Unfall-

Hinterbliebenen renten teil, nicht auch

meiere Unfallrenten aus eigenem Recht, weil

n} 1311b sowohl in seinem Absatz 1 wie in

Abs. 2 nur die Folgen des Zusammentreffens

von Hinterbliebenenrenten regelt. Aus dem

-deichen Grunde ist bei Anwendung des

>i 1311 b Abs. 1 der Bezug einer Unfallrente*

jus eigener Versicherung ohne Einfluß auf den

Bezug der Invaliden-Hinterbliebenenrente. (Vgl.
MonBl. 1926, Sp. 428 u. AN. 28, S. 234). Bei

Anwendung der $$ 1311 Abs. 2 und 1311b ist

iuch zu beachtelt, daß hier anders als im Falle

d«es § 1311 Abs. I such elie Witwenrente in

Prags kommt, die wegen Vollendung eles 65. L<

hensjahres bezogen wirel. (Vgl. EuM. 26, S. 107.)
lJ<iß bei Ermittlung ehs Jahresarbeitsverelienste s

unmer vom verstorbenen Versicherten auszu¬

gehen ist und daß deshalb der Jahresarbeits-

¦erdienst der Hinterbliebenen bedeutungslos
st, erscheint nach dem Wortlaut des Gesetzes

eigentlich selbstverständlich, ist aber auch vom

RVA. noch grundsätzlich festgestellt. (AN.
27, S. 523.) Zum Schlüsse bleibt nur noch er¬

gänzend darauf hinzuweisen, daß nach § 131 ld

RVO. die von dei Berufsgenossenschaft etv\

durchgeführte Heilanstaltspflege bei Anwen¬

dung sämtlicher Ruhensvorschriften dem Bezug
der Unfall-Vollrente gleich zu erachten ist unel

daß auch eine abgefundene Unfallrente mit

ihrem letzten Hundertsatz so weiter wirkt,
als ob sie noch bezogen würde. Dagegen
hat der Bezug von UnfaP-Krankengeld nach

§ 559d RVO. keinerlei Wirkung, nachdem das

Gesetz immer nur von Renten spricht. (S. auch

MonBl. 1926, Sp. 429.)
Als Auswirkungen der § 1311 ff. RVO. ergeben
sich nunmehr folgende hauptsächliche
Schädigungen der Renten aus der Invaliden-

und Hinterbliebenenversicherung:

1. Invalidenrenten. Eine empfindliche
Schädigung tritt immer ein durch Kürzung
oder Wegfall eles Grundbetrags, wenn die In¬

validität Unfallfolge ist. Daneben sind ebenso

empfindlich geschädigt die Kinderzuschüsse.

2. Witwenrenten. Die Witwenrente der

Invalidenversicherung muß in jedem Falls um

den Grundbetrag gekürzt werden. Daneben

kommt es viel häufiger als bei der Invaliden¬

rente vor, daß eine weitere Beeinträchtigung

stattfindet, weil der Gesamtbezug öfter 50 v. H.

des Jahresarbeitsverdienstes übersteigt.

3. Waisenrenten. Auch die Waisenrenten

sind in jedem Falle geschädigt durch völligen
Wegfall des Grundbetrags. Im übrigen wirkt

§ 1311b Abs. I bezüglich der Waisenrente am

krassesten. Das ergibt sich ohne weiteres

daraus, daß als Waisenrente der Unfallver¬

sicherung ein Fünftel des Jahresarbeitsver¬

dienstes gewährt wird, während andererseits

der Gesamtbezug an Waisenrente aus der In¬

validen- und Unfallversicherung 20 v. H. ( * )
des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen
darf. Praktisch enthält diese Bestimmung das

Ergebnis, daß die Waisenrente der Invaliden¬

versicherung immer dann ganz fortfällt, wenn

der Jahresarbeitsverdi?nst, wie ihn die Inva¬

lidenversicherung ermittelt, in seiner Höhe der

gleiche ist, wie der für die Berechnung der Un¬

fallrenten festgesetzte. Dies ist aber immer

dann der Fall, wenn eler Zeitpunkt des Unfalls

und Todes zusammenfällt oder wenn beide Er¬

eignisse zeitlich nicht sehr weit auseinander*

liegen. Man braucht hierbei nicht einmal an

Masse*nunglücke (Fabrikexplosioncn, Berg¬

werksunglücke) zu denken, die allerdings immer

häufiger werden, sondern auch Einzelfälle eh

Unfalltodes können tragisch genug sein, um

erkenne*n zu lassen, daß die* Schädigung «ler

Waisen durch die „Ruhe'nsvorschriften" in den

allermeisten Fällen Auswirkungen in sich birgt,
die vorn Gesetzgebei selbst vielleicht gar nieht

in ihrem vollen Maße überblickt worden sind.

Es kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht

unerwähnt bleiben, daß gegenüber der e>tt emp-

iindlichen ja krassen Schädigung der Renten¬

empfänger im Einzelfalle «las Gesamtergebnis
an Einsparung innerhalb eler GesnmtauiweT.-

ciunger der deutschen Invalidenversicherung

von recht untergeordneter Bedeutung ist. Das

Gesetz vom 25. Juni 1926 wurde ja auch nicht
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geschaffen, um die Invali«d«env«ersich«ei ung zu

• ilasti '»drr zu kräftigen. Wurden «loch

Ibst /eit die Land«esversich«i stal¬

ten von \i Ges«eti Qbertascht! D/is ( t/

rr elie Versicherte-n treffen. Stillt man

en Nutzen eler lnvalidenversich«e-

rung abei noch den V> iltungsaufwand
nübei ie*r l**i Anwendung eler $$ 1311 ff.

RVO u iit, dai rgiht sm ii ohne wettert

da is völlig ^1 ist, was

inftig Stirnri hei de Beratungen des
Reich lagsauss«chusses uhe-r die* Novelle /um

Rh dk /en Einführung der g§ 1311 ff RV< >.

Anlafi gab ifiert hat: Dafi die Kosten fiir

dir erforderlk hen Ermittlungen, Ber«echnungen,
Aus dung«en auf den Reichszuschuß, An-

WeiSUI .

• an «lie Post, darin tur «iie* Be sc heids-

erteUung unel ehis weitere V«erf«ahren im Streite

h«»tie r sind »ls die Ersparnis? (Vgl. Reichs*

g, III. Wahlperiode 1924/26, Nr. 2307, S. 71.)
I>i/'i ist abei noch zu berücksichtig«en, daß es

nut «ler einmalige Behan«dlung eh*s I*alles .m~»

hiblie Ii de-r erste*n Kur/u;,g von Renten nicht

tm ist. Es mufi Vielmehr auch in eler Zu¬

kunft immei w r ein neuei Bescheid mit

Ne iberechnung und Neeuanweisungen an die
t erteilt werden we-nn sieh Höhe und Zu¬

sammensetzung dei Rentren sowohl aus «ler In-

.iden- wie aueh ei» \ Unfallvei sie her ung Än¬
dert. So w.u. ftläfilich ch \rr<( hiedenen

Aenderungsgesetze seil 1926 immer wieeh-r dir

sämtlich«] gekürzten Invaliden- unei Hinter-
bliebenei ten einei N«euberechnung su unter-

Aber rächt nur /ms «iiese-m Anlaß mufi
eine limr«echnung erfolgen, sr>n<le*rr. -meh dann,
w«*nn uu Einzelfalle elie* Unfallr<ente erhöhl e>der

gemindert wir«l. e>der wenn sich die beiderseitig
i Renten heim Ausscheiden von Kindern an-

ch*rn. \X'e*le he Unsumme unrentable r Vcr-

waltungsarbeil anlSfilk h diefei fortg-esetzten
„Uebei w u Km der Rentenempfängei ent¬

steh^ kann nur dei Eingeweihte beurteilen. Da-
mit ist es aber noch nicht genug. Es war näm-

he ti nieht nur iur «len I. Juli 1926 od«er spätei
für den jeweilige Zeitpunkt d«es Zusammen¬
treffens von Renten .ms der Unfall- un«l Hinter-

bliebenenversicherung zu prüfen, wie hoch dei
maßgebende Jahres«srbeitsverdi«enst eines Ver-
sicherte*n in dieesem Zeitpunkt war, sondern

ch neuerer Rechts[>rechung «hs Reichsver

sicherungsamts müssen /meh spätere Aenderun-
n elie*ses Ja!iresarbeitsverelic*nstes unel ihr«

Iiinwir kungen auf die Höhe eler auszuzahlender
R-entenbetrage berücksichtigt werele*n. (Vgl

iM. 26, S. 420 ff.) Die Lan«le*sversichenm<j
anstalten müssen also auch auf ehe ständigen
Se hwankungen eler lohne /ichten und r.

••benen Fall« neue Bescheide erteilen. Daß

ciies nach Ansteht des Re*ichsve*rsicherungsamts
(EuM« 2f>, S. 422 23) nur dann der Fall sein

soll, wenn eine späte*re Aenderung eles Jahre v

arbeitsverdi«enst«es „wesentliech" ist, d. h. wenn

ihre» Auswirkung auf die I lohe eler Insgesamt
auszuzahle-neien Rentenbeträge von erhebliche i

wir tschaftlicher Beedeutung ist, bed«eutet nichts

anderes als ein* Ermessensfrage, deren Beant-

WetHtung elen Landesv e*rsie 'her ungsa nst alten fiir

den Einzelfall vorbehalten ist urul die ger«sde in
/? iten eles Lohnabbaues eine weitere grofie Ge¬
fahr tür elie beteiligt«en Rentenempfänger In sich

birgt, weil zwar eler einmal tür die Unfallver¬

sicherung ermittelte Jah resar beit sver cüenst —

abgesehen von hier nicht weiter zu erörternden
Ausnahmen ln*i fugeen«dliech«en Verletzten — stets

elie* gleiche unveränderte Grundlage lür die Be¬

rechnung eler Unfallrenten bleibt, weil aber an¬

dererseits e-ine* Minderung «les jeweils von der

Invalielenv ei sicherling zu ermitte*lneh*n wirk-

lichen Jahr«esarbeitsver«dienst«es elen Betrag
herabdrückt, der heim Zusammentreffen der

beid«erseitigen R-enten nicht Oberachritten we*r-

den darf.

An eine Aufhebung oder Mihlerung der

§<j 1311 If. RVO. kann in Zeiten sozialer Re¬

aktion nicht ge«lacht werde*n. Schon einmal
wurden dahin zieelen«de Anträge abgelehnt« (VgL
Beratung über elen Entwurf eines Gesetz«es übei

Leistungen und Beiträge In eler Invalidenver¬

sicherung; Bericht des 9 Ausschusses S. 8, 1(>

mit dem Antrag 975, Sten. B. 1045Ö bei C zum

Antrag 3303 lc.) Aber elas Zie*l muß im Auge
behalten werelen.

Aufbewahrung von Befreiung<anzeigen.
B«escheid ehs Präsidenten eler Reichsanstalt füi
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi*ch«e-
r ii j Vom 18 August 1(MI III 2252 31 -.

(Abgedr. Dtsch. Kr.-K. Nr. 37, 1931, S. 104

I ist mir «lie* I t worden, wie

lange die durch S s"> • AVAVG. vorg«eschrieb
ner» Befreiungsanzeigen bei eh n Einzugsstellen

ifzube hren seien. Da bestimmte Vorschrif¬
ten hierübei nicht bestehen, wird man v«on elem

/\n « «k ehr ßefreiungsanzeif luszugehen
haben. S lient ms! nder< \, bei Beginn
eir • Beschäftigungsverhältnissees in nem

die h geordneten Prüfverfahren eine Kl

rung daräbei herbeizuführ-en, ob «las Brseh.it-

rung iltnis eler Pfli«chl zui AIV. unter-

ht gt. I hr Befri iungsanzeigen behaltten d«eshalb
ihre* Bed«eutuni vor allem als Beleg bei dei

Nachprüfung d«er Anw«srts«chaftszeit «le*s § 95

AVAVG, Nun kann aber auf Grunel der Rück

i hnungsvorschriften im Abs. 3 eler erwähnt«
(i» setz«esbestimmung derArbeitslose g*egeben*en-
f.ills ne>ch auf einen Zeitraum his zu drei
Jahren vor dem lag der Arbeitslosmeldung
zurückgreifen, um d«en Nachweis zu führen,
dafi er elie Anwartschaftszeit erfüllt hat
Weiterhin ist zu berücksichtigen, «laß eler An¬

ti ag auf Arbeitslos«enunterstützung nicht un-

mittelbai im Anschluß an elie Arbeitslosmel-

dung geestelll zu werden braucht, sonelern no«ch
innerhalb ein«ei Anschlußfrist von weiter«en drei

Jahren gestellt werdeen kann« Diese Autfassung

entspricht d«en Grundsätzen, die eler Spruch-
senat in deen Ents«cheidung«en vom 7. Februar,
4. April und 27. Juni 1930 unter Nr. 3721, 3843

I J7SJ aufgeteilt hat Mit Rücksicht elarauf
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erscheint es mir erforderlich, che Aufbewah¬

rungsfrist für Befreiungsanzeigen auf min-

«lestens sechs Jahre zu bemessen« Ich bitte,
die Ihnen angeschlossenen Kassen im Sinne

dieser Auffassung zu verständigen.

Die Tätigkeit c er Apothekenrevisoren
unterliegt der UV.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt hat

im 23. Februar 1931 an die Regierungspräsi¬
denten folgenden Erlaß gewichtet:
Ich Weis hiermit ergebenst elarauf hin, daß

gemüß $ 537 Abs. 1 Nr. 4b RVO. in der

Fassung eles dritten Gesetzes über Aenderungen
in der UV. vom 20 Dezember 1028 (RGBl. I

Seite 405) auch die Tätigkeit der pharmazeu¬
tischen Bevollmächtigtem lür die Besichtigungen
der Apotheken als eine Arbeit im Gesundheits¬

dienste der UV. unterliegt Da die Apotheken¬
revisoren im Auftrag des Staates tätig sinel und

von ihm entschädigt werden, ßndeen für die

Durchführung der Versicherung die mit Erlaß

vom 20. Dezember 1930 (III 5202 16. 12) mit¬

geteilten Grunelsätze Anwendung.
Ich ersuche, die pharmazeutischen Bevoll¬

mächtigten für elie Besichtigungen eler

Apotheken entsprechend zu verständigen und

sie* daraui hinzuweisen, elaß jeder Untall h*

Apothekenbesichtigungen Ihnen (in Berlin dem

Präside*nte*n der Preußis«dien Bau- unel Finanz¬

direktion) sofort anzuze gen ist.

Einschränkung von Ausgaben der Träger
der Sozialversicherung. Notverordnung
vom 6. Oktober 1931.

Bereits elie Notveerordnung vom 26. Juli 1Q30

(RGBl. I. S. 311) hatte einen wichtigen Eingriff
in elas Selbstverw«altungsrecht eler Träger der
SV. gebracht, indem elurch elie Ziffern 3 unel 4

eh*s zweiten Titels ihres vierten Abschnittes

unter Aenderung der §4$ 27d unel 27e RV. (vgl.
Art. III ele*s Gesetzes vom IL Juni 1923 RGBl I

5. 636) eine Verschärfung der Vorschriften
über elie Genehmiyungspflicht für den Erwerb

von Grundstücken, lür die* Errichtung von Ge¬
bäuden unel für elie Einrichtung von Zahn-*

kliniken und sonstigen Anstalten elurch die

[Vager eler KV., UV. unel InvV. eintrat. Die*

dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur

Sicherung von NX'irtschnft und Finanzen vom

6. Oktober 1931 RGBL I S. 537 bis 568, bringt
ein«en neuen, sehr weitgehenden Eingriff in elas

Selbstverwaltungsrecht eler 1 räger der SV
,

in¬

dem sie einerseits ein Verbot der Errichtung
von Neubauten enthält, and«ererseits ele*r

Reichs- und d«en Landesr«egienmg«en eir\e Blan-
kettvollmacht zur Herabsetzung der Ausg«aben
eh*r ihrer Aufsicht unterstehenden Träger der
SV. zur Verfügung stellt. Diese* Bestimmungen
sinel im dritten Kapitel des dritten Teil-es der

nen Notverordnung unter elem Titel „Ein¬

schränkung von Ausgaben dei öffentliechen

Verwaltung*4, zusammengefaßt
I. Das Verbot elei I na n g r i f f n a h m e*

v o n N e U b a U t e* n.

$ 1 eles Kapitels III eles dritten Teils elei

NotVO. enthält eiie Vorschrift, elaß Neubauten
von Verwaltungsgebäuden für Zwecke* elei

öffentlichen Verwaltung bis zum 31. März l(J'i4

nicht in Angrill g«enomm<en werelen dürfen ($ 1

Abs. 1). Ausnahmen sind in besonderen Fällen

zulässig, sie bedürfen besonderer Genehmigung
(§ 1 Abs. 2). Ohne Bezeichnung eines hesemeh-

ien Absatze*s heißt es elann im letzten Satz des

§ 1: „Für die Träger der SV. verbleibt es bei

eler Genehmigung elurch das RVA. nach $ 27e
RVO. oeler durch den RAM. nach § 210 AV(

Es entsteht elie Frage, ob diese besondere für

die Träger der SV. erlassene Vorschrift sich

auf den ersten Absatz des § 1 bezieht, was

l>e*deuten würde, elaß das generelle Verbot der

Errichtung von Neubauten für die Trag« eler

SV. nicht gilt, o el e r ob sie sich auf elen zwei¬

ten Absatz eles $ 1 bezieht, was bedeutet, daß

das generelle Verbot auch für elie Träger
der SV. gilt, elaß aber für elie Bewilligung von

Ausnahmen nicht die in § 1 Abs. 2 Zill 1

unel 2 genannten Instanzen (Reichsregierung,
Landesregierung), sonelern die in § 27e RV< I

,

§ 210 AVG. genannten Instanzen (RVA., RAM)
zustänelig inei. Meines Erachtens ist die

letztere Ansicht richtig, und zwar aus (olgen¬
den Gründen:

1. Die Vorschrift in S 1 Abs. 1 („Bis zum

31. März 1934 elürfen Neubauten von Verwal-

tungsgebäud«en für Zwecke eler öffentlichen

Verwaltung nicht in Angriff genommen wer¬

den") ist ganz generell gehalten. Wenn elie

Träger eler SV. von ehe*ser Vorschrift ohne

Einschränkung hätten ausgenommen werden

sollen, so hätte das ausdrücklich gesagt wer¬

den müssen (etwa durch den Zusatz: „für
Zwecke eler öifentlichen Verwaltung mit Aus¬

nahme der Reichsversicherung").

2. Wenn das aus irgendwelchen Gründen, elie

allerdings schwer auffindbar sein dürften, nicht

tunlich erschien, so hätte* eine Herausnahme

eler Träger der SV. aus dem Kreis derjenigen
eigentlichen Verwaltungen, für elie § 1 Abs. 1

gilt, auch am Enele des Paragraphen geschehen
können. Aber die Bestimmung hätte elann

nicht, wie oben mitgeteilt, lauten elürfen, son¬

dern die Worte „verbleibt es bei der Genehmi¬

gung elurch usw." hätten lauten müssen: „ver¬

bleibt es bei d«en Vorschriften der $$ 27e

RVO., 210 AVG."« Denn elie Zufügung
eles Wortes „Genehmigung" bringt eliese*

Vorschrift in elen engsten inneren Zusam-

m«tnhang mit $ 1 Ahs. 2, wo zweimal elas

Wort „Zustimmung*' gebraucht wirel Der

letzte Satz eles $ 1 hat deshalb elie Bede*utung,
daß er ve>n ele*n Voi sehr iften eles $ 1 Ahs. 2

Ziff. 1 und 2 die Träger der SV. nur hinsicht¬

lich eler zur Genehmigum** zuständigen In¬

stanzen a U sn 1 m in t
,

weil ohne eine solche*

atisdrückli«che Ausnahme $ 1 Ahs. 2 Zill. 1

unel 2 auch auf «lie Träger der SV. zugetroffen
hätten«

Di* /weitei. elenc*n für elie Träger eler SV.

«lie* größte» Bedeutung zukommt, hätten dur«ch

eine bessere Fassung d<es Wortlaut<es <les $ 1

Abs. 2 vermiede*«, werden keinnen, etwa:

,r(2) Ausnahmen sind in beson«deren Fallen zu¬

lässig."
Das generelle Verbot der Errichtung von Neu¬

bauten von Verwaltungsgebäuden iür Zwecke

der öffentlichen Verwaltung gilt danach auch

für elie* Träger der SV. Ebenfalls e^ilt für sie*

elie* Zulässigkeil vor» Ausnahmen in h*s.»nde*~

n Fällen. Solche Ausnahmen bedürfen bei

Trauern der KV., UV. unel InvV. eler Ge-
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nehmfaranf des RVA. ($ 27e RVO.; § 1 der

»tVO., letzte i Satz), bei der RfA. der (

nehrnigung eies RAM. (S 210 AVG.; $ 1 der

NotV< letzter Satz), m der RfAuA. und

dem Rek hsknappschaftsvcrein eler Genehmi-

gung ele-r Reie hsregierung (eh*nn da di«t*se 1 ra-

ii.cs Zwe i eler SV. im letzten Satz d«es

1 dei NotVÖ« nicht genannt sind, gilt elie

Ausnahme «i«T besonderen für die Genehmi¬

gung zustnneligen Instanz nicht für sie, viel-

mehl trillt SM sie § 1 Al>s. 2 Zifl. a) zu, weil

-> sich bei ihnen um „dar Reichsaufsicht unter-

st ehe* ne.- K« n pe r sehnt ten ele-s «dient liehen

Rechts haneielt. vgl. tj 47 AVAVG., $ 1S9

RKnG.).

IL Die Herabsetzung e| e* r Aus ben.

S 2 Abs. 1 ehr NotVO. (RGBl. IS. >13) be¬

st.mint: „Die Landesregisrungen sinel ermäch¬

tigt, im Ve reiieinungswcge \ «u zusehre*iben, dafi

Mld in welcher Weise persönliche und sonstige
Ausgaben von ihrer Aufsicht unterstehenden

Körperschaften ehs öffentlichen Rechts herab-

gesstSl werelen. Sie* können ehibei von dem be-
et«ehenden Landesrechl abw«eich«en< Verpflich¬
tungen aus Vanrigen bleiben unberührt, soweit

sieh nicht um persönliche Ausgaben hau¬

ch lt." $ 2 Ahs. 2 gibt elie gleiche Befugnis der

Reichsregierung gegenüber den Tragern der

SV., Ieri.c*i «h-n Lanelesie-gierungen gegenüber
den Birei Aulsieht untersteh«end«en Irügern elei

SV
- iowls den Vereinigungen solcher VTr., je¬

doch in bezug /iuf persönliche Ausgaben, $ 2

Abs 2 hat folgend« n Wortlaut: „G-egenüber
den Trägem der SV. heit elie Reie hsregierung
«li« Ermächtigung nach Abs. 1; sie* kann dabei
auch von dem bestehenden Reichsrecht ab¬

weichen. Die Landesregierung hat die im Abs. 1

gegebene Ermächtigung nur gegenüber einem

der Aufsicht eles Lanelt*s unterstehenelen Tra¬

ger eler SV. oder gegenüber Vereinigungen
solcher Vflr. unel nur in bezug auf persönliche
Ausgaben/'

s) Die Herabsetzung el e r sach¬

lichen Ausgab e n.

Diese Bestimmungen geben zu sehr schwer¬

wiegenden Zweifeln Anlab. Denn es ist. sofern

man den W«ortte«ut betrachtet, ehe Möglichkeit
nicht abzuweisen, dafi elieser § 2 Abs. 2 aufier

anderem eine Bkuikettnoi m /ur 1 Ifiahselnmg
dei V e r s i c h e r u n g sl eis t u n g e n enthält«

Die Ermue'htigung nach $ 2 Abs. I umfufit «las

Recht, zu bestimmen, „dai unel in weh-her

Weise personliche* und sonstige Ausgaben*4
(Herabzusetzen sind. Diese El machtigung ist

duich $ 2 \!>s. | uneingeschränkt «ler

Reichsr-egieiung, eingi n e h rankt aufier
in and« n r Weise — auf elie* pei s «> n I i c h e* n

Ausgaben elen Landes! egiei ungen genübei
en Irage-in deer SV. übertragen. Dab ehe Wr-

cherungsleistui zu den „Au ben' dei
VTr. g«ehöi ist zweifellos. Dab sie iof«em
man die Aussahen dei VTr« m „peis«>nlicl
einerseits „sonstig its einteilt, w

> «ler Wortlaut «hs GesetSSS tut, ZU elen

en gehören, unterli«egt ebenfalls keinem

Zweif-eL S i fallen also unter die Ausgaben,
•«•r d«eren Hrrahnstrang ehe 1 hsiegierung

f»t auch die Lande rung) bestimmen
kann. Dafür spricht auch $ 2 Ahs. 2 Satz 1

I lalbsatz 2, «ler die R e i ch 81 i Of ung aus¬

drücklich ermächtigt, „von dem b«estehenden

Reichsrecht" abzuweichen, während die

Landesregierungen nur persönliche Aus¬

gaben herabsetzen und dabei auch nur von dem

stehenden Landesrecht abweichen können (§ 2

Abs. 2 Satz 2 i. V. mit $ 2 Abs. 1 Satz 2). § 2

Ahs. 1 Satz 2, wonach „Verpflichtungen aus

Verträgen" unberührt bleiben, „soweit es sich

nicht um persönliche Ausgaben handelt", steht

nicht entgegen, weil es sich bei den Leistungen
ehr Vli. nicht um Verpflichtungen aus Ver¬

trägen hanelelt. Auch Art. löl eler Reichs¬

verfassung (vgl. meinen Aufsatz über die*

i« ie hsvei fassungsrechtlichen Grundlagen der

deutschen Sozialversicherung in Nr. 3 1931 der

„Volkstümlichen Zeitschrift) steht nicht ent¬

gegen; denn er gibt nur ein Grundrecht aut

Hinrichtung und Erhaltung der SV., nicht aber

auf Versie herungsleistungen in bestimmter

Höhe. Endlich stehen staatsrechtliche Einwände
nicht entgegen« Die Notverordnung ist ein Ge¬

setz. Sie kann deshalb bestehende Gesetze, die

nicht mit eler Garantie des Erfordernisses der

verfassungsändernd» Mehrheit ausgestattet
sind, ganz oder teilweise aufier Kraft setzen.

Praglich kann nur sein, ob ein Gesetz der

Reic hsregierung elie Ermächtigung geben kann,
auf dem Verordnungswege bestehende andere

Gesetze abzuändern. Sofern diese Abänderung
durch Rechtsverordnung erfolgt, ist das als zu¬

lässig zu erachten, denn Rechtsverordnungen
sind materielle Gesetze in Verordnungsform,
und es ist unbestritten, dafi die gesetzgel>ende
( iewah (wozu im Falle des Art. 48 der Reichs¬

verfassung der Reichspräsident zu rechnen ist),
elie grundsätzlich allein zur Schaffung von

Rechtsnormen zuständig ist, dieses Recht auf

andere Organe d-es Staates delegieren darf. Die-

ses Recht i. V. mit der unbestrittenen Tatsache,
dafi eler Reichspräsident auf Grund von Art. 48

Abs. 2 RV. ermächtigt ist, Rechtsverordnungen
zu erlassen, die bestehende Gesetze aufheben,
durchbrechen, abändern, läßt die in Frage
stehende Ermächtigung der Reichsregierung
als verfassungsmäßig erscheinen. Da es sich

um eine Ermächtigung von sehr weitgehendem
Umfang handelt, ist zu wünschen, dafi che

Reichsregierung alsbald eine authentische

Interpretation darüber gibt, ob sie aus dem

$ 2 der NotVO. die Befugnis zur Aenderung
«ler Versicherungsleistungen herleitet.

1>) Die Herabsetzung eler persön¬
lichen A u s g a b e n.

Während die Reichsregierung nach den vor-

stehenden Darlegungen elas Recht hat, gegen¬

über allen Tingein eier SV. verbindliche An-

or«dnungen über die lleinharliung der peraön-
lic hen II n cl sonstigen Ausgaben zu erlassen,

haben die Landesregieiungen nur die Befugnis,
I hrabsetzung elei persönlichen Ausgaben
der ihre*r Aufsicht unterstehenelen Träger der

SV. unel Vereinigungen solcher (vgl. z. B. $413
RVO) ZU verordnen. Der Aufsicht des Landes
unterstehen: eiie Kk. ($ 377 RVO., mit Aus¬

nahme der Se*e*-Kranke»nkassc*); die Bd., sofern

S 723 RVO. zutrifft (vgl. $ 015) und mit Aus

nähme der SeeBG; die LVA., se>fern $ 13£

RVO. zutrifft. Der Aufsicht eles Reiches unter

stehen: dir SeeKk. (*» 403 RVO.); dk BG. tt?

RVO., sofern § 723 RVO. nicht zutrifft, §840
RVO., * 085 &VO., *> 1158 RVO); die LVA
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($ 1381 RVO., sofern § 1382 RVO. nicht zu¬

trifft); die RfA. (§ 210 AVG.); die RfAuA.

(3 47 AVAVG); die Reichsknappschaft (§ 189

RKnG.).
Die Herabsetzung persönlicher Ausgaben b«e~

trifft vor allem die Personalausgaben,
und zwar ohne Unterschied, ob es sich um Be¬

amte oder Angestellte handelt. Die Reichs¬

regierung kann dabei von dem bestehenden

Reichsrecht abweichen, die Landes¬

regierung von bestehendem Landesrecht.

Es können mithin Gehaltsherabsetzungen unter

Abweichung von Besoldungsgesetzen, Tarif¬

verträgen, Dienstordnungen und privatrecht¬
lichen Dienstverträgen vorgenommen werden.

Dafi eine auf Grund des Art. 48 RV. erlassene

Notverordnung bestehendes Reichsrecht, sei es

privates, sei es öffentliches Recht, für dessen

Setzung und Aufhebung verfassungsmäßig der

Weg der einfachen Gesetzgebung zuständig

ist, verändern, durchbrechen, aufheben kann,

ist, wie schon bemerkt wurde*, unbestritten.

Zweifelhaft ist aber, ob die Notverordnung
aufier den in Art. 48 namentlich aufgezählten
Grundrechten noch andere Grund¬

rechte, deren Aenderung an sich nur im

Wege der Verfassungsänderung möglich ist,

ändern oder aufier Kraft setzen kann.

Dr. Werner Spohr, Volkswirt RDV.

Die Meldung der

Arbeitsunfähigkeit nach §216 Abs. 3RVO.

Der § 216 RVO. Abs. 3 bestimmt, daß der An¬

spruch auf Krankengeld ruht, solange die Ar¬

beitsunfähigkeit der Kasse nicht gemeldet
wird; dies gilt nicht, wenn die Meldung inner¬

halb einer Woche nach Beginn der Arbeits¬

unfähigkeit erfolgt.
Schwierigkeiten entstehen nun dadurch, daß

über die „Meldung der Arbeitsunfähigkeit"
Meinungsverschiedenheiten bestehen. Es soll

versucht werden, auf Grund der bisher vor-

li«egenden Rechtsprechung Klarheit zu er¬

langen.
Lehmann führt in den Aenderungen zur Kran¬

kenversicherung 3. Auflage S. 69 aus:

„Eine Meldung, die nicht mit dem Nachweis

der Arbeitsunfähigkeit verknüpft ist* kann

als ernstgemeinte Meldung nicht angesehen
werden."

Aehnlich äußert sich in der Arbeiterversorgung
1931 S. 125 Senatspräsident Dr. Bothe,
Berlin:

..Jedenfalls aber können elie Kassen verlangen, dafi

»las Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit ihnen durch aus¬

reichende l'nterlugen so nachgewiesen wird, dafi sie sich

selbst vin Urteil über dei Sachverhalt bilden können usw.

Si« werden elec VM Fall zu Kall prüfen können ur.d

müssen, ob hier nach wie
*

>r fur sie ein«* ausreichende

Meldung der Arbeitsunfähigkeit vorliegt."

Gegenüber diesen Auslegungen wird in der bis

jetzt erfolgten Rechtsprechung eine mdere

Stellung eingenommen, wie aus folgenden Bei¬

spielen hervorgeht:
,.t. Nach I 216 AS> 3 RVO. genügt es. wenn ier

Krankenkasse die \ rbeifunfahigkeit innerhalb «in«

Woche gemeldet wird, es im nicht erforderlich, dal* di«*

Arbeitsunfähigkeit innerhalb dieser Frist /ur \cr-

meidung des Ruhens des Anspruchs auf Krankengeld
nachgewiesen wird. \ nte-ruhtet «ler Versicherte die

Kasse, dali er arbeitsunfa* «__: krank sei. ohne dies aber

/!ina<hst durcii ärztliche Atteste zu beweisen, so ist _______<___

§ _M6 Abs. 3 RVO. die Arbeitsunfähigkeit recht/«

gemeldet. (VA. München 14 Januar 1931 - D. Krk.

1*131 3^

2. Der Wortlaut der Karte eines Versicherten an seine

Krankenkasse: ,, Bitte um Zusendung eines Kranken¬

scheines für mich /um Dr K. in V." ist als Meldu.
der Arbeitsunfähigkeit im Sinne des I 216 Abs. 3 RVO.

anzusehen. (OVA. Köln 20. März 1931 — D« Krk. 1931/602.)*

3, Der Annahme der beklagten Kasse, dali das Kran¬

kengeld erst vom Tage des Nachweises der bestehenden

\rheitsunfahigkeit an zahlbar sei. kann nicht bei¬

getreten werden. Das Oesetz macht die /«ihlung de

Krankengeldes von der Meldung der Arbeitsunfähigkeit

abhängig; es geht nicht an. darüber hinaus noch «lie

sofortige Beibringung des Nachweises der Arbeits«

unfähigkcMt /u fordern. Wenn das Gesetz eine besondere

Form der Meldung nach § 21* Abs. 3 RVO. nicht \«»r-

Meht, dann genügt eine formlose Meldung oder Benach

richligung der Kasse, aus der sie die Tatsache ersehen

kann, dali der Versicherte arbeitsunfähig ist. (OVA.

Zwickau 4. Mai 1931. — Rundschr. Landesverband Baden

Ztttl. Mai 1931.)**

Diese drei Entscheidungen stimmen darin über¬

ein, daß die Meldung nicht an den Nachweis

der Arbeitsunfähigkeit geknüpft ist. Dies be¬

deutet, daß bei verspäteter Meldung eler

Arbeitsunfähigkeit bei der Kasse nicht der Tag
maßgebend ist, an dem die Arbeitsunfähigkeit

nachgewiesen wird, sondern derjenige, an dem

die Meldung (Benachrichtigung) der Arbeits¬

unfähigkeit bei der Kasse eingegangen ist.

Selbstverständlich ist die tatsächliche Zahl j \g

des Krankengeldes an den Nachweis der

Arbeitsunfähigkeit geknüpft.
Daß die Meldung nicht sofort mit dem Nach¬

weis der Arbeitsunfähigkeit verknüpft zu sein

braucht, stellt sozusagen die Kennzeichnung

der oberen Grenze für den Begrifl „Meldung"
dar« lieber die Kennzeichnung der unteren

Grenze gehen die drei Entscheidungen ausein¬

ander. Es muß betont werden, daß insofern

einheitliche Auffassung zu finden ist, als

alle drei Entscheidungen das bloße Anfordern

eines Krankenscheines nicht als Meldung der

Arbeitsunfähigkeit anerkennen. Scheinbar

macht die Entscheidung des OVA. Köln hier¬

von eine Ausnahme; in den Gründen zu diesem

Urteil wird jedoch ausdrücklich bemerkt:

..Wenn man auch nicht soweit gehen mag. schon in

der Anforderung eines Krankenschei¬

nes allein eine Meldung der Arbeits¬

unfähigkeit li erblicken, so schlieft doch

der Zusatz ..für mich zum Dr. K." jeden Zweifel an «ler

Bedeutung dieses Schreibens aus. El mulite fur die

Beklagte (Kasse) klar sein, dsl die Anforderuni: dei

Krankenscheines nicht aus irgendeinem anderen (irund.

ndern wegen Erkrankung eies Anfordernden erb»

El konnte der Beklagten usw. sehr wohl zugemutet

werden, ihrerseits für diesen Fall eine Riefefrage /u

stellen und sich so ihres K«>ntrol Irechtes nicht /u be¬

geben. Auch kann VVS der Beklagten nicht rerlssgl
werden. deH ehe Meldung im Sinne des § 216 Abs. 3

RVO. in einer bestimmten Form. etwa durdi \ iisf ull irig

eines Vordruckes erfolgt. (1). Krk. 1931 603.)"

Zu den praktischen Auswirkungen dieser Ent-

scheidung hat G ö p t e r t, Spandau, in einer

Anmerkung bereits Stellung genommen. (I). Krk.

1931 603). Es braucht daher auf dieses Moment

nicht weiter eingegangen werden. Soviel bringt
aber diese Entscheidung einheitlich mit den

beiden anderen zum Ausdruck, elaß das blofc

Anfordern eines Krankenscheines noch nicht

als Meldung der Arbeitsunfähigkeit an/uvmn

ist. Dabei hat das OVA. Köln die Meldung *!

Erkrankung gleidlgesetsl der Meldung de

Arbeitsunfähigkeit; dieser Trugschluß führt ilann

zu der Entscheidung« elie praktisch elen | 216

Ahs. i RVO. aufhebt Dem OVA. Köln mocht

dabei vorgeschwebt haben, daß durch diese

Bestimmung nur jene Versicherten getroffen
werden sollen, die sich die Krankenhilfe selbst

beschaffen und später die Kasst» hiervon unter-
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len- Zweifello ioll«en jedoch .meh

Versi«ch«erten g«etroff«en werden, dir tich vorerst

imbulani beh«andeln lassen, aber <>hne ersicut-

Grund säumen, eh» rfolgte Arbeil

Unfähigkeit elei Kasse melden Die Bestimmung
I \ 3 RVO. soll offenbar elen Zwe

.1«! Hilfe iur die Krankenkassen haben, lamit

Jie -halle von Arbeitsunfähigkeit schnell--

••rt ihren. I).e*s liestre»ben kann eh*n Krank«en-

aui h für elie fröheers Zeit nicht ab¬

triften irerden. N«eti ist «nich nichl lb' Verm

pflichtung eles V« r sie her te*n, elie Kassen ;!i «lie-

Bestreben zu Unterstützerin- Die-sh liehe

immung«en it «he* Krankenordnuu

N««/ ist nur der UmM md, dafi «ier Versicherte

strengei gehalten «wird di«es«ei V-erpflicatu
ukommen. Wenn e*r saumig ist, erhall e*r

Zeit b in Krankengeld Dieser Ver*

I»fliehtung
v*_i«l jedeic h nicht genügt, .ve-nn elie»

intsecheidui eh-s OVA« Köln Allgemeingut
würde, elenn sie besagt praktisch nichts weiter,

weenngleich d angesogene Stelle aus cl«en

finden anders lautet, dafi mit dem V

d«es Kr.tnkensche*ine*s schon ehe* Arbeits¬

unfähigkeit .eldet ist.

I k r f-orderung des $ 216 Abs. 3 RV( >. wird durch

Entscheidung eles VA MOnchen und OVA.

Zwickau R«echnung geti tn. Von selten A

Vi r su her ten genügt e*s, wenn er seine K isse

i dei Arbeitsunfähigkeit be-nachrichtägt, d. h.

# i muh aus dieser Benachrichtigung hervor-

I i h«en, dafi der Versi«ch«erte arbeitsunfähig »vt.

Die Ang«sben eler Mebiung müssen 3ber ehe

Hi Anforedeerung eines Krankenscheines hin-

au ien und irgeendeine iatsache enthalten,
eli#* flieht nur auf eine Erkrankung, son«dern r§ul

eine Arbeitsunfähigkeit deutet Zum Beispi«el
wür-de eine se hrilthe he* oder mündliche \ach-

lic ht

.Bitte um einen Krankensc hein zum Dr. K.

in 1» la ich mir den Arm ge-hioche»;. habe

m I .K Meldung der Arbeitsunfähigkeil an/u-

\ sei • nn stw dk u i Nachri«cht ist im

allgemeinen su itneehinen, b dn \\<~

ligte ni«chl mehi arbeitsfähig ist. Hingegen
würdi Benachru htigunj im gleichen
Kl mkheitsfalle des Inhalts

..i um Krankei.se he*, n lür einen Chirur ren"

nicht als Meldung der Arbeitsunfähigkeit an¬

gesehen werelen, elenn ein Chirurg behandelt
nicht nui arbeitsunfähiges, sondern au« h

arbeitsfähige Kranke. In diesem Sinne wäre

wenigstens das Urteil von München und ZwicKau

auszulegen, wahrend nach dem Urteil von Köln

aus «ier Bt hnung „(Ihsrurg
"'

schon geefolgert
werden müßt« lab der Versicherte arbeits**

unfähig ist. Trot/elem also che zweite Benach¬

richtigung elie Bedingung des § -lö Ahs. 1

RVO. nicht erfüllt, wird ein Krankenk isst*n-

angestellter Stutzig werden und vorsichtig •¦r-

weise eler Sache* auf den Grund gehe*n. Hr

wird an den hetre*ffe*nder\ Versicherte-n "ine An-

frage gerichtet. Em elurch die Antwort auf

«lie-se Frage erfährt die Kasse von ehr Arbeits»«

Unfähigkeit, urul der lag, an elem eliese Ant¬

wort eingeht, kann als lag eler Meldung der

Arbeitsunfähigkeit gelten« Man kann iuch im

Interesse des Versie herten anelerer Auff iss mg

sein. Klarheil darüber, daß in solchem P die

die- Vermutung der Kasse* gleichzusetzen l

der Meldung eh*r Arbeitsunfähigkeit durch cen

Versicherten, könnte nur ehe* Rechtspr .chung
bring«en«

Für elie Kassen ergibt sich gegenwärtig in bezug
auf die* Meldung der Arbeitsunfähigkeit folgen*
des: Ais Meldung eler Arbeitsunfähigkeit genügt

ehe Benachrichtigung eler Kasse. Eine besond«ere

»rm kam. nicht VOrg«SS«chrieben werelen. Das

hl«>he* Anfor«dem eines Krankenscheines kann

nicht /ds Meldung angesehen w«erden, vielmehr

g«eh«ör1 hier/u eine* über elas Anfordern hinaus-

gehenede Be*nac hrichtigung, aus eler zu erseh«en

ist oder vermutet werdt*n kann, dafi der Be-

trellen«h* arbeitsunfähig ist. Mit der Meldung
braucht nicht sofofl ele*r Nachwe*is der Arbeits¬

unfähigkeit verknüpft zu sein. Vermutet eine

Kasse*, oder kann sie* vermuten, elaß hei einem

Vei sie lie-rte n Arbeitsunfähigkeit \ >i _ie*gt, ohne*

dafi diese- von ihm gemeldet ist, so (sl sie* Ver*

jetlichtet, sich Gewißheit zu verschaffen. Als

g der Meldung de*r Arbeitsunfähigkeit kann

elerjenii • ingeseRen werelen, an elem iie Ver¬

mutung der Kasse* elurch eine* Benachrichtigung
des Vei siehe rten bestätigt wird.

Erich Kinne, Weimar«

ANGESTELLTE UNO BEAMTE

Das Stratrecht in der Sozialversicherung.
In der Reihe eh-i v«*n «le*m Ze-ntralver band dei

Angestellte herau enen Fortbildui

hriften nn Angestellte in dei Sozialversiche¬

rung ei Ih tt Ni 2* ..D is Sti

r dei s
• i : Me bei ung" von dem S ls-

. RVA. I>r P. Bothe, «ier d

:n i Zeitschrift nichl unbekannt ist.

Eine derartig 1 :->e h übe htli«che

mm-enstellung «ies g«esamten s* I -chts

SV gab es bisher nie: W ler Wr-

i in Von selbst ausführt, »st

Ite and verz* -

r tnaterie

I tits «h : s\ die ZU ihrem Vi

.nelnis auch allgemeine Keenntnisse ehs Straf«

tzbuchess und der Strafprozefiordnung vor*

tsaetzt, bei der Vorbildung der Angestellten
m «ier SV. häufig recht stielmuue*rlich behan-

elelt worden, tr«>t/«h in ihre* Kenntnis in der

Praxis nicht wohl zu entbehre*n ist. Dieesem

Mangel will die vorli«eg«ende Fortbildungsschrift
abhelfen und wird es sicherlich auch tun.

Der Verfasse! geht zunächst in einem Allge¬
meinen 1 eil aut «he zum i «1 staneinis nötig«4
a 11ge m einen str o f rech11 i c hen Be-

m i in m u n g «• n u n e| B egr if 1 einf
itert die St: rten (Kriminal-, Oreinungs-.

Z« s- unel Nebenstraf«enX die die SV. kennt,
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und behandelt hierbei auch die Ausdehnung
der Strafvorschriften und die Vertragsstrafen,
die die Sozialversicherung neben den eigent¬
lichen Strafen kennt.

Im besonderen Teil werden sodann nachein¬

ander elie StrafVorschriften der inzelnen

Sozialversicherungsgesetze, der RVO., des

AVG., des RKnGes., des AVAVG. und schließ¬

lich auch noch diejenigen anderer Gesetze,

die aber für die SV. wichtig sind, eingehend
erläutert. Ohne auf die Entscheidungen der

obersten Gerichte einzugehen, was den Rahmen

dieser Fortbildungschrift auch überschreiten

dürfte, hat der Verfasser eloch bei den ein¬

zelnen Bestimmungen, soweit nötig, in ge¬

schickter Weise kurz auf ehe herrschende

Rechtsauslegung hingew esen. Außerdem ist

in den Anmerkungen überall auf die vorher¬

gehenden Hefte der Fortbildungsschriften Be¬

zug genommen worden, soweit in ihnen Str if-

bestimmungen oder andere in der neu^n

Schrift behandelte Bestimmungen erwähnt wor¬

den sind. Ein eingehendes Inhaltsverzeichnis,

unterstützt durch die überall am Rande her¬

vorgehobene klare Angabe der einzelnen be¬

handelten Gesetzesparagraphen erleichtert sehr

das Auffinden eler einzelnem Bestimmungen. —

Im Schluß wirel kurz auf elie* etwa elurch Aenele¬

rung eles StGB, auch nötige*n Aenderunege*n

des Strafrechts der SV. hingewiesen. Sollte*

elieser Fall eintreten, so wirel zu ge*gebe»ner Zeit

e in Nachtrag die*se l>erücksichtigen.

\X'ir sinel gewiß, elaß auch elieses ne*ueste Heft

der Fortbildunegsschrift»*n für Angestellte eler

SV. den gleichen Anklamg, wie seine zahl-

reiche-n Vorgänger, fin« en uiul der Fortbildung
eler Angestellten gute Dienste leisten wirel. Wir

¦ind aber auch Dberzeeugt, daß es über den

Kre*is «ler Angestellten und über seine*n eigent¬

lichen Zwe-c k, deren Ausbildung zu fördern,

hinaus jedem, eler sich mit der SV. befassen

muß, vor allem auch de in Strafrichter, ein «gutes

Werkzeug se*in wird, wenn er sich einmal zu¬

nächst kurz über vorkommende* Fragten orien-

tie*re*n will. e*he c*r zu e*inem Geset/eskommcntar

hr zu ch*n Fntsche*i«lungen de*r obersten Gl

richte- greift

Versorgungsanwärter in der Sozial¬

versicherung.

Runclerlnß cles Reichsarheitsiuiniste*rs an die

Lander vom 12. August 1931 IIa Nr.7847/31.

Durch ehe Verordnung vom 1. Dezember WM)

(RGBl. 1 S. 517), Zweiter Teil Kapitel II 8 8,

sind u u. die Kk. d«en Vorschrifteen übei An¬

stellung von V-ersorgungsanwäi lern unterstellt

worden. Zwar ist durch § 15 Abs. 4 des Reichs-

iushaltsgesetz«es füi das Rechnungsjahr 1(|31

vorn 30. Mn/ 1931 (RGBl. II S. 92) diese Vor-

hrift tür das Rechnungsjahr 1931 atlfiei Kl ift

t/t; ela sie aber VOm I. April 1932 an

wieder gilt, mufi rechtzeitig geprüft werden,
wie si< mf elie* besonderen Verhaltnisse eier

Kk. e*W€*nele*t wenien kann. Nach $ 72 eh*i

Anstellungsgrundsätze (RGBl. 1930 I S. 2'34)
sind vorbehaltene Stellen derart, wie sie in den

Vergütungsgruppen III bis V des Reichs-

angestelltenteirifes aufgeführt sind, zur Hälfte*,
entsprechende Stellen der Vergütungsgruppen
VI und VII zu einem Drittel mit Versorgungs¬
anwärtern zu besetzen. Es bedarf noch einer

Klärung der Frage, welche Gruppen von Kk -

Angestellten den genannten Vergütungs¬
gruppen eles Reichsangestelltentarifs gleichzu¬
stellen sind. Namentlich wäre zu prüfen, ob

als Merkmal eine entsprechende Höhe des Ge¬
haltes oder eine bestimmte Art der Tätigkeit
der Angestellten gelten soll. Für den ersten

Fall ist vorgeschlagen worden, den Ver¬

gütungsgruppen III bis V des Reichsangestell¬
tentarifs che Gruppen von Kk.-Arvgestellten,
die ein Gehalt nach den Gruppen 10 bis 8a

d«er Reichsbesoldungsordnung erhalten, den

Vergütungsgruppen VI und VII des Reichs-

angestelltentai ifes aber die Besoldungsgruppen
7 bis 4c (letztere unter Wegfall der beiden

letzten Stufen) gleichzusetzen. Dabei ist jeeloe |\

zweifelhaft geworelen, ob die nach R«eichsbesol-

dungsgruppe 8a besoldeten Assistenten der Kk.

der Art ihrer Tätigkeit nach nicht richtigem
ehr Vergütungsgruppe VI cles Reichsnngestell-
te*ntarifes entsprächen. Sofern als Merkmal eine

bestimmte Tätigkeit der Angestellten «gelten
soll, käme in Frage, bestimmte Gruppen zu i

zeichnen aus elen Eingruppierungen, wie sie*

etwa in elen Erlassen des preußischen Ministers
für Volkswohlfahrt vom 9. Februar. 8. März

und 2. April 1928 („Volkswohlfahrt" Sp. 266,
351, 380), in eler Entschließung eles bayerischen
Staatsministeriums für soziale Fürsorge vom

2. Mai 1928 (abgedruckt in Breithaupt „Die

Beamten unel Angeestellten eler Reichsv«ersi«ch«e"

rung", Ergänzungsband S 190), in den Besol-

dungsrichuinieen zum Inrifvertrage eles HelK.

(Breithaupt a. a. O. S. 260) unel in dem Ab¬

kommen ch Gesamtverbande SS der Kk.

Deutschlands, des Reiehsverbaneh's der Detit-

sch«en Landkk. urul cles Hauptv«erhand«es d«eut-

sche*r Innungskk. (Breithaupt a. a. O. S. 278)

vorgenommen sind.

Ich bitte, mir baldmöglichst mitzuteilen, welche

Gruppen von Kk.-Angestellten nach Ihrer An¬

sicht eh*n in $ 72 eh*r AnstellungsgTun«dsätze
aufgeführte Vergütungsgruppen entsprechen
sollen.

Die neue Reichsnotverordnung und die

Sozia I ver sirherunpsana es* eilten.

I>ie* Notveroninung cles Reichspräsidenten vom

6, Oktober 1931 enthalt ebenso wie* ihre* Völ¬

lige r eine* Reihe* von Eingriffen in elas Recht

eler Sozialversichei ungsangestellten. I K«ese B*e-

Stimmungen sind auch diesmal vielfach unbe¬

stimmt in ihren Formulierungen, so dafi

Auswirkung im Augenblick ne>ch nicht übe

sehen werden kann.

Die n«eue Notv«erordnunfl korrigi«ert zu isi

e-ine* Anzahl iweifelhafter B*estimmung*en der

Verordnung vom ). Juni 1931, ohm zu Ver¬

bessern.

Nach eler n«eu«en Notv«erordnunu sind du- Kö

peerschaften d«es öffentlichen R«echt«esf also au

die «IverMe he rungst r, berechtigt ui

rptlichtet, spätestens n Wirkuni vom

1. Oktobe 1^31 an, «i Dienstbezüge ihn
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Al soweit sie in einem Tarifvertrag
«oder einer Dienstordnung geregelt sinel, herab¬

zusetzen, wenn sie ehe B» eiei entsprechen¬
den Arbeitnehmer im Reichsdienst übersteigen.
Im üb! I>en Tarif- und Einzelvertrage
in Kraft Die Notverordnung bestätigt elamit

n b« n »t^ vom R«sichsfinanzministerium ver-

treten«en Standpunkt, dafi eiie* Angleichungs-
r sc hrift der Juni-Notverordnung einen Ein¬

griff in bestehende faritvertrage unel Dienst

lnungen darstellen soll. Hierbei ist der

Reie hsregierung offenbar entgangen, daß die

teilten eh Sozial* e rsic herungsträger,
ac it sie* dienstordnungsrnaßig angestellt sinel,

von der Aufsichtsbehoreh* bisher stets mit b«e-

stirnmteri Gruppen ehr Beamten, nicht mit

bestimmten Gruppen der Angestellten d«

Reiches oder dr\ hanehr verglichen worden

sind. Auf dieser Angleichung beruhen u. a. che

Frl dei meisten Lämlerregierungen zur

ohhing der Krnnkenkassenange-
i. Der Rc^ichstinanzminister scheint nach

neueren Aeußerungen hiervon überhaupt
/ae hts zu wissen. Eine praktische Bedeutung
durfte auch ehr veränelerten Bestimmung
grundsätzlich nicht zukommen. Allerdings
koiu te* dises Vorschrift einzelnen Aufsichts¬

behörden eine Hanelhabe zu allerlei unfrucht¬

baren Nachprüfungen geben.
Neu ist die Bestimmung, daß die auf Grund
der Ne»tverorelnung gekürzten Betrüge künftig
mich Weisungen des Reichsfinanzministers

v erwendet weiden sollen.

Die iVnsionsvorschriften des Reich«es sinel in

einer Reihe* von Punkten geändert. Das Höchst-

mhegeld ist auf 75 v. H. cles ruh«pgeldfähigen
Dieensteinkommens festgesetzt. Witwen- und
\X nbezüge werden entsprechend gekürzt.
D/is Ruhegeld soll zusammen mit elen Renten

us eler Sozialversicherung »30 v. H. d-es ruhe¬

geldfähigen Diensteinkommens nicht über-
ste igen. Dabei ist wiederum im unklaren g

lassen, wie die Renten auf Grund freiwilliger
Versicherung behandelt werden sollen. Die«-

Kürzungsvorschriften finden auch auf die Län¬

der, (Gemeinden und sonstigen Körperschaften
•ffentlichen Rechtes Anwendung. Bezieht

ein Ruhegeldempfänger neben seinem Ruhe¬

geld ein laufendes Einkommen, so wird das

Ruhegeld nach bestimmten Regeln gekürzt.
Bis zur Höhe von Ö000 RM. jährlich bleibt das

anrechnunegsfühige Einkommen kürzungsfrei.

Fernunterricht.

Auch für das Jahr 1932 wird wieder ein neu«

Fernunterricht für die Sozialversicherungsange-
stellten eingerichtet.
Die Teilnehmer des 1. und 2. Fernunterrichts

sind über die Einrichtung des 3. Fernunterrichts

sehr erfreut und haben sich sofort zur Teil¬

nahme entschlossen. Der Fernunterricht ist für

alle ein gutes Fortbildungsmittel, besonders für

diejenigen, die ihn als Vorbereitung für bevor¬

stehende Prüfungen betrachten. Das bestätigen
uns verschiedene Zuschriften. So u. a. schreibt
ein früherer Teilnehmer G. aus Z.:

„...
daß der

Fernunterricht mit dazu beigetragen hat, daß

ich meine Anstellungsprüfung in diesem Früh¬

jahr mit der Gesamtnote „gut" bestehen konnte,

weiter hoffe ich, auch im Frühjahr 1932 bei

der Ablegung der Beförderungsprüfung eben¬

falls nicht durchzufallen. Alle Anerkennung
verdient eler ZdA. für diese Unterrichts¬
methode/'

Wir bitten alle Inter«essenten, ihre Anmeldung
auf keinen Fall hinauszuschieben, sondern si

sofort aufzugeben.

RECHTSPRECHUNG

Entscheidungen dor Schiedsstelle beim

Verbände der Deutschen Berufsgenossen-
schoflen.

(Berufsgenossenschaft 1931 Heft 12.)

I in Verein, eler sich nur literar ise h-wisse-n-

se haftlie h mit Fragen der Wohlfahrtspflege be¬

taßt, unterliegt nicht der Versicherung nach

| 537 Nr. 4b RVO.

Ein Arzt, dessen zur Ausübung eler Praxis be¬

nutzte- Räumlichkeiten auf Grund eines Miet-

rtrageis ron eler Vermieterin der Räume oder

ihrem Dienstpersonal gereinigt we*relen, ist

nicht in «las \ Intei nehmerve-r/eic hnis der BG.

tili ( lesundheitsdienst und Wohlfuhrtspfh
aufzunehmen.

Ein llnte*inehmen ton inelustiiellem Charakter
an nicht lediglich deshalb, W«eil bei seiner Be-

grflnduna *vtr<>hliahrtspfl«egerische Absichten mit
entscheidend wann, /ils Einrichtung der Wohl-

hitspllcge ang«*si*he*n werden.

!
i Waisenhaus ist nach eler Sachlage* als Ein-

htung dea Wohlfahi tsptlege angesehen
a«le:

Zusammeng«estellt von F Sch«>nh*in, Adlerslmf.

Entscheidungen
des Reichsversicherungsamts.
Mitgeteilt von Senatspräsident Dr. F. Bothe,
Be Hin.

Die» mit * bezeichneten Entscheidungen sinel

zum Abdruck in den AN. und EuM. bestimmt
oder bereits, wie angegeben, dort veröffent¬
licht.

1. Invalidenversicherung.
1. Zur Anwendung cles § 1253 RVO.

Auch bei einem Anspruch auf Kinderzuschuß

fiir Stiefkineler und Enkel gemäß § 1291 Abs. I
RVO. ist die Gewährung von eler Vorschrift
«hs § 1253 RVO. unabhängig, cl. h. der Kinder¬

zuschuß ist | benenfalls auch länger als ein

Jahr rückwärts von der Antragstellung ab ge~

rechnet zu zahlen, wenn che gesetzlichen Vor¬

aussetzungen für ihn schon früher vorlagen.
dees 4. Rev.-Senats II vom 30. Juni 1931.

IIa. I9W31*

2 Nachentrichtung beilnvaliden-

rsicherungsbeiträgen bei Wän¬

de r v e r s i c h e r t e* n.

Wenn eler Arbeitg«eber eines invalidenversiche-

rungspflichtigen Arbeitnehmers Beiträge für die
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Ang«estelltenversicherung verwendet und die

RfA. sie nach Feststellung der InvV.pflicht je
zur Hälfte an den AG. und den AN. zurück¬

gezahlt hat, so ist der AG. eier LVA. gegenüber
zur Nachentrichtung der vollen Beiträge ver¬

pflichtet.
* E. des RVA. vom 20. August 1931. II1 227731.

L Versicherungsfreiheit Studie¬

render.

Ein Studierender, der an sich versicherungs¬

pflichtige Arbeiten ausführt, ist gemäß § 1235

Nr. 3 RVO. auch dann versicherungsfrei, wenn

lese Arbeiten außerhalb des Bereichs seines

Studienfaches liegen und nur dem Zweck des

Gelderwerbs dienen.

* E. des RVA. vom 25. August 1931. IF

108531.

II. Krankenversicherung:

1. Zusammentreffen von Familien-

wochengeld und Krankengeld.
Der Bezug von Familienwochengeld nach § 205a

RVO. schließt die gleichzeitige Gewährung von

KG. an die versicherte Wöchnerin nicht aus.

* E. des I. Rev.-Senats II vom 8. August 1931.

IIa K. 673/301.

2 Berechnung des Grundlohns zur

KV. bei beruf s üblichen Arbeits¬

losen. (§§ 106, 107a AVAVG.)

Bei der Berechnung der Beiträge zur KV. für

die Arbeitslosen mit berufsüblicher Arbeits¬

losigkeit ist nicht der volle Einheitslohn des

§ 106 AVAVG., sondern der niedrigere Unter¬

stützungssatz des § 107a zugrunde zu legen.
* E. des Beschl.-Senats II vom 24. Juni 1931.

II K. 18/31 B.

3 Zur Auslegung des § 313b RVO.

Weiterversicherte, die ihren Wohnort aus dem

Kassenbereich verlegen, erwerben nach § 313b

RVO. ohne weiterem die Mitgliedschaft bei der

e ntsprechenden Kasse ihres Wohnortes; die

Leistungspflicht der neuen Kasse hängt nicht

davon ab, ob die Kasse Kenntnis erlangt hat,
daß der Erkrankte ihr Mitglied geworden ist.

* E. des I. Rev.-Senats II vom 2. September
1931. IIa K. 92/311.

4. Zur Auslegung des § 182 Abs. 1

Nr. 2 RVO.

Nach § 182 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 RVO. in

eler Fassung der Notverordnung vom 26. Juli

1930 (RGBl. I S. 311) ist das KG bei dem Vor¬

liegen eines einheitlichen Versicherungsfalls

nur bei dem erstmaligen Eintritt eh*r Arbeits

Unfähigkeit vom vierten Tage eler Arbeits¬

unfähigkeit an, dagegem bei jeder weiterhin

während desselben Krankheitsfalles auftreten-

e!en Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der Unter-

stützum^sdauer sofort zu gewähren.

E. des 2. Re*v.-Senats vom 26. Juni 1931

IlaK. 90/31*.

III. Unfallversicherung.

Zur Auslegung des § 559b S n t z 1

rvq

Die* Voraussetzung des § 559b Satz 1 RVO. füi

die Gewährung von Kinderzulagen ist auch

dann erfüllt, wenn die laufende Rente, die

einem Schwerverletzten nach Abfindung eines

Teiles seiner Rente nach der Zweiten Verord¬

nung über die Abfindungen für Unfallrenten

vom 10. Februar 1928 (RGBl. I S. 22) noch

ausgezahlt wird, weniger als 50 v. H. der Voll¬

rente beträgt.
* E. der 1. Rev. Senats I. vom 23. Juni 1931.

Ia. 2556 3F.

Ersatzzeit

IV. Angeestelltenversicherung.

1. Krnnkheitszeit als

(§ 170 Abs. 1 Nr. 1 AVG.

Bezieht ein Beamter, der sich freiwillig weiter-*

versichert, während einer Krankheit sein Ge¬

halt weiter, so findet eine Anrechnung der

Krankheitszeit als Ersatzzeit im Sinne des

$ 170 Abs. 1 Nr. 1 AVG. nicht statt.

* E. des RVA. (1. Beschl.-Senat III) vom 30. Juni

1931. III AV. 10 31 B.

2. Kupferstecher in geographi¬
schen Anstalten sind invaliden-

versicherungspflichtig.

Kupferstecher in einer geographischen Anstalt,

die nach der vom Kartographen angefertigten

Zeichnung das Kartenbild genau nach Vorlage
auf die Kupferplatte übertragen, sind nicht an-

gestelltenversicherungspflichtig, sondern unter¬

liegen der VPfl. nach der RVO.

* E. des RVA. (1. Beschl.-Senat III) vom

17. Juni 1931. III AV. 60 30B,

3. Weihnachtsgratifikationen sind

gewohnheitsmäßige Bezüge (§ 2

AVG.).
Weihnachtsgratifikationen, die vom AG., wenn

auch ohne rechtliche Verpflichtung, neben dem

Gehalt während ednes wirtschaftlich erheb¬

lichen Zeitraums in regelmäßiger Wiederkehr

gewährt worden sind, sind sofern nicht beson¬

dere Umstände für deren künftigen Fortfall

sprechen, gewohnheitsmäßige Bezüire im Sinne

des § 2 AVG. und daher anteilmäßig bei der

Berechnung des Beitrages zu berücksichtigen.

* E. des RVA. (I. Beschl.-Senats III) vom

17. Juni 1931. III AV. 8 31 B.

4. Leiterinnen von Wäscherei- und

Färberei-Annahmestellen sind

angestelltenversicherungspflich-
t i ff.

I eiterinnen von Annahme- und Ausgabe¬
stellen einer Färberei unel Großwäscherei, die

in der Hauptsache Aufträge zum Waschen,

Reinigen oder Färben gegen Auftrngslx-stüti-

gung annehmen, in ein Auftragsbuch und in

eine Kundenkartei eintragen, die Aufträge an

die Wäscherei unel Färberei weitergeben, die

gereinigten oder gefärbten Sachen den Kuneh*n

zurückgeben, in das Ausgabebuch cintra«gen,

die zu zahleneien Betraue' einziehen, darüber ein

Kassenbuch führen unel monatlich abrechnen,

eh.ned>en die mit der Annahme und Ausgabe
der Sachen verbundenen gewerblichen Arbeiten

vei richten sowie Laden unel Flur reinigen, sinel

als Handlungsgehilfinnen versi-chenmgspflichti
nach $ 1 Abs. 1 Nr. 4 AVG.

* E. des I. BevrM.-Sennts III vom 17. Juni 1931.

III AV. 19 31 B.
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AUFGABEN UND LOSUNGEN

Unsere heutigen Aufgaben beschäft gen sich mit den Organen der Krankenkassen. Die*

Lös-.ngen werden in der nae listen Nummer veröffentlicht Die Schntdeitung.

1. Aut gäbe.

In elem Kreise IL sin«l mehrere AOKK., ehe

sie li vereinigen wollen. Vau eler Durcharbeitung
r neuen Satzung wurde auch die W«ahl unel

die Zusammensetzung eh KassenVorstandes

unel dea Kassenausschusses besprochen. Dabei

wurde von einer Seite* vorgeschlagen, beson-

dere Listen für elie NX'nhl eler Vorstanels- unel

Aussc hußrnitgliedei aufzusteilen. Von eler

anderen Se*ite* machte man jedoch darauf auf¬

merksam, «lab nur Listen für elie Wahl von

Aussc hubminjhedei n nn/utordern seie*n, weil

der § 135 RVO. ausdrücklich bestimmt, elab

ehe» v«ertreter dei Arbeitgeber urul der Ver¬

sicheiten im Ausschub aus ihre*r Gruppe die

Vorstandsmitgli*e«der, und zwar die Arbeitgeber
Drittel, die Wrsichei ten zwei Drittel, zu

wählen haben. \XYnn die Ausschußmitglieder

,,aus Ihrei Gruppe*4 Vorstan«dsmitgli«ed«er wühlen

sollen, «lann muh, se> wureh* in der Ausspiache
ausgeführt, j«e*des VorstandsmitgIi«ed e*rst ein¬

tl Ausschu£mitgli<ed gewesen sein. Nach er¬

folgte! W«shl haben allerdings ehe Vorstands-"

mitglieeler wiedei aus dem Kassenausschufi

aus/iis« he*i«h*n, elenn Mitglieeler eles Ausschusses

unel deren Ersatzmänner dürfen dem Kassen-
vorstand nichl ang«eh«ören (S 327 RVO«), Auf

k«einen P«all sei es zulässig, VtMrstamismitgliedei;
wählen zu lassen, die nicht aus dem Kreise eler

Ausschufimitgikdei stammen. Die Richtigkeit
dies« Ausführungen wurde bestritten, aber
auch nicht widerleegt Ei wurde bes«chlossen,
dem Kassenverband die Frage* vorzuliegen, ob
• S zulässig sei, von «lein Kassenausse hub Ar-

itgeebei und Veersicherte in elen K*ussenv*or-
st md wählen zu lassen, elie» nicht dem Ausschuß

angehöl en.

A H wird der Kasse*nverbane| antworten?

2. Aufgabe.
I >••! Kaufmann Klein ist als Veertreter eler AG«

V«t>rstan«dsmitgli«ed <ie*r AOKK. für die Stielt M.

Durch den Zusammenbruch eines großen Kauf-

bauses, für elas er liefertet, geri«el Khan in Zah¬

lungsschwierigkeiten. Am 1. Juli würele* auf

seinen Antrag «las Konkursverfahr«en übei se

Vermögen eröffnen. Es gelang Kleein, sich mil

en Gläubigern zu verstandigen. se> dafi «las

Ai i ichl schon am Ä Septembei aul An¬

trag eles Konkursverwalters mit Zustimmung
alh*i Beteiligtem deen Konkurs als been«d«el er-

kl ire*n und das Verfahren aufheben könnt*
W nd dei ganzen Z«*i! hat Khan sein Amt

als \ t«sndsmitgli«ed ausgeübt Im Kassenvor*
st inde ist te tzt die Pra i lufgeworfen woi

Y • -ii> i*«m h bereechtigt sei, die Funktion«en
eir- Vorstandsmitglied* zu erfüllen. Von

n Vorstandsmitgliedern wirel die Auf-

sung vertreten, daß Klein nach $ 12 Abei
•er 2 RVO die Wühlburkeil ver)or«en hal

weil er w end dei Dauer «les Konkurs«es in-

feil gerichtli«rh«ei Anordnun| in eh Ver*

fugung übei $4 Vernv schrankt war«

\X'ei nicht wählbar sei, köni aich nicht d

Amt ednes Wählbaren ausüben. Infolg«edessen,
so führen die Vorstandsmitglieder aus, hätte

eler Vorsitzende cles Kassenvorstandes dem

Vei sicherungsamt von dem Konkursverfahren

Kenntnis gehen und eine Amtsenthebung gemäfi
$ 24 Abs. 1 RVO. veranlassen müssen. Wenn
elas unterblieben sei, so müsse das nachgeholt
werden, umsomehr. als Klein eias Amt ein-es

Schriftführers bekleide unel nach Bestimmung
ehr Kassensatzung (§ 5 RVO.) gemeinsam mit

dem Vorsitzenden die Krankenkasse gerichtlich
oeler außergerichtlich vertrete. Die Vorstands-

mitgli«eder befürchten, daß die Handlungen des

Kasse*nvorstaneles und insbesondere seines

Mitgliedes Klein angefochten werden und da¬

durch der Kasse Schwierigkeiten erwachsen

könnten.

Frage: Welche Einwirkungen hatte das Kon¬

kursverfahren auf das Ehrenamt cles Arbeit¬

gebers Klein? Sind die Bedenken eler Vorstands¬

mitglieder begründet?

\ Aufgabe.
Zwisc hen dem Vorsitzenelen einer neuerriehte-

ten Be*triebskk. und den Vertretern der AN. im

Ausschub elieser Kasse ist es zu I Hflerenzen

gekommen« Nach § 338 RVO. führt der AG.

exler sein Wrtreter elen Vorsitz irn Knssenvor-

stanel unel Kassenausschuß. Er hat die Hälfte

der Stimmen, elie» elen Versicherten nach der
S tzung zustehen unel demzufolge ein Drittel

elei Gesamtsummen, währenel elen Versichertem

zwei Drittel der Stimmen zustehen. Diese Ver¬

teilung eh*r Stimmen entspricht der Aufteilung
der Kassen hei träge-, dem Arbeiteeberdrittel
stehen «lie* swei Dritte*! der Arbeitnehmeranterle
g-egenüber. Der Kassenausschuß der Betriebs-

urankenkasse besteh! aus dem AG. uiul 30 AN.,
so dab also der AG. für seine IVrson ül>e*r

15 Stimme*n verfügt. In der letzten Sitzung eh-s

Kassenausschusses waren nur 20 AN. erschienen.

Auf eiei r«agesordnung stand ein Antrag auf

1 lerabsetzung eini«je*r Mehrleistungen unel

gleichzeitiger Senkung der Beitrag Von d«en
AN. stiinmte*n 1«*) dageg«en, weil sie auf elie* Bei¬

haltung eliesea Leistungen besonderen Werl
ten und dafür elas Opfer eines erh«5ht«en Bei-

trages bringen wollten. Die übrigen vier Ar-

itnehm«ervertr«eter stimmten dafür, ebenso d«er

AG., det füi seine Person 1") Stimmen ansetzte

und eien Antrag mit W gegen 16 Stimm«en als

angenommen erklär te. Dagegen erhoben elie

Ai be at nehiuer ve i t iet er Widerspruch. s!e* er¬

klärten, elab der Arbeitgeber nur Anspuch auf

«iie- halbe Stimm«enzahJ hab Wenn an dei

tzung nui 20 AN. teilnahmen, könne eler AG

auch nur auf «lie* Hälfte*, also 10 Stimmen. An-

spruch erheben, er habe kein Recht in jede
I lie, unbekümmert um che Zahl «ler Arbeit-

iausschufimitgliee«d«er, bei eler Abstimmung
15 Siimmeen abzugeben.
I ige: Wieviel Stimmen durfte d« \G. in

eh. Sitzung eh K enausschusses füi

inen I eil abgeben?
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Fernunterricht
fftr&»%ialvcrsiclierimysanyestcllfe

Der beliebte und allgemein anerkannte

Fernunterricht wird auaS im Jahre 1932 fort¬

gesetzt. Wenn Sie sich bisher noch nicht

daran beteiligt haben, dann versäumen Sie

nicht, es diesmal zu tun.

Wie gestaltet sich der Fernunterricht?

Den Teilnehmern geht eine gedrängte Dar¬

stellung des Lehrstoffes mit genauer Angabe
der zu bearbeitenden Literatur zu. Damit

sind Aufgaben verbunden, und zwar ein¬

fachere für Anfänger und schwierigere für

Fortgeschrittene. Die Aufgaben werden von

den Lehrern, die erfahrene Praktiker der

Sozialversicherung sind, individuell bearbei¬

tet und korrigiert. Die Teilnehmer erhalten

dann die geprüften Aufgaben mit Muster¬

lösung und Generalkritik zurück.

Zehn Unterrichtsbriefe umfaßt der Lehrgang.
Zwei Sommermonate bleiben frei.

Einen Vorzugspreis

von 2 RM. pro Brief erhalten die ZdA.-Mit-

glieder, die sich vor dem 15. Dezember 1931

anmelden. Nach dem 15. Dezember 1931

beträgt der Preis für jeden Unterrichtsbrief

2,50 RM.

Für Nichtmitglieder beträgt der Preis pro

Brief bei Anmeldung vor dem 15. Dezember

1931 4 RM.. nachher 5 RM.

Melden Sie sich daher noch heute beim

Zentralverhand der Angestellten

Berti« SB 38, Oranienstr«^e 40 41

Angebot bis

15. Dezember



Fortbildungsschriften
für Sozialversicherungsangestellte

NEUERSCHEINUNG

HEFT 23 Das Strafrecht in der Sozial¬

versicherung
Von Dr. Friedrich Both•, Senatspräsident beim

Reichsversicherungsamt.

Preis 0,80 RM., für Nichtmitglieder 1,60 RM.

In übersichtlicher Weise wird in der Schrift das Straf¬

recht eines jeden Versicherungszweiges, von der

Krankenversicherung bis zur Arbeitslosenversicherung,
dargestellt. Die Kriminalstrafen wegen Vergehen in

der Beitragszahlung, Ordnungsstrafen bei Verstößen

der Mitglieder der Selbstverwaltung, der Arbeitgeber
bei Meldungen usw. werden eingehend behandelt.
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NEUAUFLAGE

HEFT 4 Die deutsche Sozialversiche¬

rung Und -fÜrSOrge Zweite Auflage

Von Christian Kraiker, Mannheim.

Preis 1,00 RM., für Nichtmitglieder 2,00 RM.

Eine volkstümliche Darstellung der Grundzüge der

Sozialversicherung und des Versorgungswesens. Als

erste Einführung ist die Schrift sehr gut geeignet.
Wenn man sich nach dem Studium dieser Schrift eine

Uebersicht übe' die Sozialversicherung angeeignet
hat, wird das Eindringen in den Stoff der Einzelgebiete
um so leichter sein.


